
Buchbesprechungen 

Imkt: Sommcr, Zivi'" Rcchte j1lY Antigone. Zu 
den ruhrstheoretLsc),en ImpltkallOnen der 
Theorie von Luce IrjgaYrty, Bade"-ßaden 
(Nomos Verlag, Sdnijrcn zur Glt:ichsldlung 
dfY FrI1.", B,md 18),1998,1985., brosch., DM 

J9,-

Der Feminismus der 1970er und 1980er Jahre 
hegtc zum Teil ein ahn lich diSlanzicrtes Vcr­

hähnis zum Rechl wie das ehedem für den 

M3n:ismus galt. Da für letzteren das Recht 
lediglich als Überbau der gesdlsc hai d lchen 

Verhältnisse zu gelten hane, erübrigle sich 
für eine Großzahl marx istischer Denker eine 

nähere Auscin~ndrrselzung mil dem Rech!. 

KonsequcOlerweise hat es eine marxistische 
Rechtstheorie allenfalls in Ansiitzen gegeben. 
Ohne die vielen Facet[en der feministischen 

GeseHschaflslheorie und Philosophie zu stark 
zu verallgemeinern, läßI sich wohl sagen, daß 

das Recht generell als eine die maskul ine Do­
minan;, widerspiegelnde und perpetuierende 

Materie gesehen wird. Von daher verwunden 
es nicht, daß sich eine feministische Rechls­

Iheorie erSl allmählich zu enrwickeln beginn!. 
Die meiSlen Ansätze sind dabei wohl unter 

ameri ka nischen Rcchtswissenschafrlerinnen 

zu finden. In Europa läßt sich dagegen bisher 
kaum von femi nistischer Rechtstheorie als ge­

sonderter Dis:dplin sprec hen. Von daher ist es 
ein innovatives Unterfangen, aus den vorhan­

denen feministischen Theorien auf europii­
ischem Rau m ebenfalls Ansätze ftir ei ne f cm i­
nistische Jurisprudenz zu entwickeln. Imke 

Somm~r hat es sich mit dem vorliegenden 
Band 7,ur Aufgabe gem~cllt, die rechlsthco­
retischen Ansatu im Werk Luce Irigarays 
herauszuHbeiten. 

Leider beschäftigt sich die Autorin aus­

schließlich mit deren W~rk und versäumt es. 
uns biographische l-lintergrundin{ormltio-

nen über T rigara y zu geben, obwohl solche 

durchaus von Interesse sind. Die in den Joer 
Jahren in Belgien geborene und don aufge­
wachsene spätere Linguistin, Psychoanalyti­
kerin und Philosophin lehn:e zunächst an ei­

n~m Gymnasium in Brüsscl, bevor sie Ende 

der Iocr Jahre nach Paris übersiedelle. Don 

ließ sie sich, u. a. bei J acques Lacan, <:ur Psy­
choanalytikerin ausbilden. Sie war Grün­

dungsmitglie-d der ähesten französischen Fe­
ministinnengruppe .Politique et Psychana­
lyse. (Psyeh et Po). Nach ihrer Promotion 

lehne sie mehrere Jahre an der Universität 
Paris VIII in Vincennes, wurde dann aber 

wegen ihrer kOlllrDversen Dissertation, dem 

.Speculum« (s. u.), entlassen. lrigaray blieb in 

der feministischen Bewegung aktiv, lehnte es 
aber ab, einer bestimmten Gruppe anzugehö­
ren, und war/ist eine viclgdragte VOrl r:l.gs red­
nerin in Europa und Nordamerilu, wobei sie 
vielfach auf Veranstaltungen der kommunisti­
schen Panei (jetzt PDS) ;n Italien auftrat. Sei t 

erw~ einem Jahrzehnt forscht sie am Pariser 

Centr~ National de Recherche Scie'llifique 
über die Unterschiede in mlnnlicher und 
weiblicher Sprache. 

Sommer bemühl sich in ihrer Bremer juristi­

schen Disscrralion, den Neosrrukluralismus, 
auf dem rrigaray.~ Theorie basiert, fur die fe­

ministische Rechlstheorie fruchtbar zu ma­

chcn. Glücklicherweise haben ihre beidcll 
.Doktorvater .. , Ralf Duier aus Göningen 
und Ulrich K. Preuß, vorm~ls Bremen und 

jerzt FU Berlin, ihr dazu den nDligen F rei­

raum gelassen, denn die Verfasserin mußte 

sich großenteils mit Materi~n befassen. die 
mit dem, was herkömmlich in rechtswissen­
schaft lichen Dissenal ionen behandelt wird, 

nur entfernt erwas zu tun haben. Um die 

rechtstheoret ischen Impli kationen der Theo­
rie Luce I rigarays her:J.us7.Uarbeiten, muß die 
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AUlorin sehr weil ~ usholen. Im erStell Teil 
ihres Buches (»Grund bgen") legt sie zunächst 
die neostrukturalistische Fundicrung der Iri­
gHayschen Theorie dH (Kapitel 1). um sich 
d~nn n~her lrig~r~ys bDekonstruktion der 
symbolischen Ordnung des Geschlechterver­
hältnisses« zu widmen (Kapitel z) . In Kapitel 
J befaßt sich die Autorin sodann mit der .fe­
ministische[n] Diskussion um den Ncoseruk­
IUr21ismus~. ZWH SI reife $i~ d~bci bercit~ mil 
der Gleichheitsfrage rechtsrheor€tische Pro­
bleme. Ocr eigentlich recht.theoretische T .. iI 
befindet sich aber ersc in Kapitel 5 (~Von den 
.droits sexues. 7.U den .droils el dcvoirs civils 
pour !es deux sexes '«). Kapitel 6 (».DroiLS 
civils· als notwendige Vorausseezungen der 
.dialektisicnen Dialektik •• ) und K~pieel 7 
(.Die von Jrigaray gdordenen Rechtc«) im 
Rahmen des zweilen Teils der Arbeil 
(.RechlStheoretisch.. Konkretisierungen -
Zivile Rechte und Veränderungen der sym­
bolischen Ordnung.). Im mir .Recht.1ls sym­
bolischer Code .. uberschriebenen Kapitel 4 

besch:ifligt sich die AUlorin mitlrigarays De­
konstruktion der Hegeischen und der Sopho­
klesschen Verarbeitung des Antigone-StoHes 
und damit mie Überlegungen. die nur peripher 
rcehlstheoret ischer N atm sind. Was dieser 
kurze Überblick über lmke Sommers Buch 
bereits offenban, iSl, daß es äußerst mühsam 
ist, die rechtstheoretischen Elemente im Werk 
der behandeleen Feministin Jrigaray heraus­
zudestillieren - zum einen, 'lVcil zun:ichst die 
wissenschaftlich .. n Wurzdn oHengelegt wcr­
den müssen, zum anderen, weil die "Rechts­
theorie., soweie man sie als solche. bezeichnen 
kann, nur aus der Gesamttheorie gewonnen 
werden kann. Insgesamt scheint die Untersu­
chung der Aueonn - das ist jedenfalls mein 
Eindruck - aber auch weniger Rechtstheore­
tisches zutage gdörden Zu haben, als die Au­
torin selbst erhofft haben mag. 
Wenn die Verfllserin Irigaray dem neostruk­
turalisti schen Theoriekreis zuord net, so 
meint sie mit dieser Zuordnung die vor ~Ilem 
im franzosilchen Raum entstandenen An­
s;üu, die sich im wcscndichen mit d em Ver­
hällnis zwischen Sprache und Macht befassen 
(S. J j). Dies verweist zum einen ~uf den vOn 
dem 5lruktur:llismus des französischen lin­
guislen Ferdinand de S~ussurt ausgehenden 
Ged~nken, d~ß Sprache - weit interpreriert, 
also 3uch Riten und andere Symbole mitum­
bs~end - nicht nur di .. Realität widerspiegele. 
sondern auch di~ soziale Wirklichkeit konsti ­
ruiere . Die Neostrukruralisten führren diesen 

Ansatz fort, indem sie auf die Veränderlich­
keit des durch die Sprache Bezeichneten, des 
.Signifikars~. hinwiesen. Jacques Derrida be­
legee diese. die urspriingliche Bedeutung des 
sprachl ichen Zeichens tr.lnsandierende Be­
deurung mit dem Begriff .diffcrance .. , wobei 

durch die leicht veränderte Schreibweise zu 
.difference" (Differenz) deutlich gemacht 
werden solltc, daß mil dem Begriff nicht An­
dersanigkeit, sondern die denkbare Transzen­
denz der Bedeurung gemeint ist. Die Autorin 
greih den Vorschlag auf, dies im Deutschen 
mit der Schreibweise »Differänz. deutlich zu 

machen (5. 16-( 7). Von ausschlaggebender 
Bedeurung ist, daß für die Neostrukrural;seen 
gesellseh;lfdiche Herrschaftsverhahnisse zum 
großen Teil njcht offen sicJnbH sind, sondern 
sich in der . symbolischen Ordnung" verber­
gen, die die id~ologische Herrschaft zu si­
chern vermag_ Weil die symbolische Machl 
im Verborgenen wirkt, bedarf sie keiner aus­
drücklichen Legitimation (PieITe Bourdieu) 
(5.20). Irigaray ergann diesen neostruktura­
listischen Ansatz mit einer auf Jacqucs Lacan 
zurückgehenden, psychoanalytischen Kom­
ponente. Sic greift auf dessen These zurück. 
daß sich in der frühkindlichen Spiegelsta­
diumsphase (6-18 Monate) die kindlichc 
Idenrit~t mit Hilfe des eigenen Spiegelbildes 

entwickele (S. 12). und kon$lruiert ihre eigene 
"Spiegelrhcse •. Danach ist es den Frauen in 

der gegenwärtigen Gesellschaft unmöglich. 
eine eigene ldentiliie auszubilden; stalldessen 
dienen sie nur den Männern als Spiegel bc! 
deren Idemitatsbildung. Irigaray bezeichnet 
diese symbolische Ordnung, bei der die "se­
xuelle DiHarenz o ignoriert wird, als ~ Phallo­
goz.emrismus", weil sie ~uf einem Denken 
beruht, das das Männliche mit dem Mensch­
lichen gleichsetz t (S. 24). Anstalt andere Ge­
schlechter an7.uerkennen. kennt die symboli­
sche Ordnung nur ein einziges Geschlecht, 
das sich als das eine - neutralisierte - Ge­
schlecht für alle Menschen d"slelll. 
In ihrem 2. K.,pilel belaßt sich die Autorin vor 
~Ilem mir !rig~r~ys Hauptwerk, dem ~Sp('cu­
lum«', in der die Spiegelthese näher 3usge­
{>ihn wird. Sommer entbllet dabei vor allem 
die psychoanalytische Fundierung der lriga­
r~yschen Thesen. D~hci deutee sich abn b~­
reits dcrentschcidclldc Schwaehpunkt der Iri­
guayschen Dekonstruktion an . Nicht di e De­
konstruktion der symbolischen Ordnung ~ls 
solche steht im Miuelpunkl ihrer Überlegun-

I Spt"culum de- 1'3U!rc femme r J>,ui,. 1' 74; dt Spcculum, 
Spiegel des ,mdc-rc:n Gesc:h.lechu. Fr:aj\klur uM.lin 1980-

12J 
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124 gen, sondern die Dekonstruktion genannte 
Re-interpretation einzelner Thcorieans3tzc. 
Ist es aber wirklich notwendig. die Freud­
sehen Thesen im west:ntlichen zu akzeptieren 
und nu r gewissermaßen VOlll Kopf auf die 
Füße zu stellen. um zu erkennen, daß die 

gegcn\V~rtigc Gesellschaft allgemein und in 
sexueller Hinsicht ein maskulincs/phallogo­

zenlnsches Weltbild pcrpctuiert? Die Au tori 11 

bemerkt ZW3Y. daß Irigarays Texte zum Teil 
berechtigterweise als nncbulös« zu gelten hät­
ten, mit denen sich die .Esoterikerin. nur an 
Eingeweihte richte (S. JO). Dennoch scheint 

sie die Esoterik der psychoanalytischen Aus­
führungen genug zu fas~inieren, um eine 

Grunds3tzkritik dieses Ans:l.lzes zu unterlas­
sen. Sowohl die an freud anknüpfende Übu­
beronung des Phallischen in der frühkindli­
chen Entwicklung, wie die psychoanalytische 

Deurung des Inzestverbotes, das die Rück­

kehr in nicht-patriarchale Zusrände \'crhin­
due, 31., auch !rigaray.l Akzeptanz von Freuds 

These, daß die phylogenetische (Sl3mmcsge­

schiehrliche) Enlwicklung der Menschheit im 
Unterbewuß15ein aller Menschen wiederzu­

finden sci, wie schl ießlich auch Irigarays Rc­

konstruklion des Placonschen Höhlcngkich­
nosses (Hohle als Melapher für die Geb:i.fmul­
ler) würden eine kritische Hinterf ragung aber 

nahelegen . Dagegen scheint mir der Streit um 
die Frage. ob ein M~rriarchar bzw. nicht pa­

triarchale Gesellschaften existiert haben mö­

gen, auf den die Autorin kurz eingeht (S. 34-
37), obwohl einige Feministinnen ihm große 
Bedeutung schenken, recht mußig - als ob 

eine entwicklungsgeschichtliche Begründung 

für die Abschaffung männlicher Dominanz 
norwcndig Ware. 

Von größer~m Interesse dürften dagegen die 

in Kapitel J behandelten Fragen sein, in dem 
Sommer vor allem die feministischen Sichr­
weisen zur Gleichheitsfrage behandelt. Sie 

nimml d>rin Irigaray gegen den Vorwurf des 

Essemialismus in Schutz. Wedc'r sei Irigaray 
eine Venreterindes ~Differenz-feminismus·, 

der den biologischen Unterschieden zwischen 
Mann und Frau wesentliche Bedeulung bei­

messe, um darauf d3nn ein eigenes philoso­
phisches Gebäude zu errichten (~o der Vor­
wurf \'On Claudia Pinl), noch idealisiere sie 

eine nurspriingliche Weiblichkeir. (so Ure 
Gerhard). Sommer inrcrprctlen Ingaray da­
gegen ~ls lediglich die Transzenden7. der g.'­
genw:inigen Ordnung fordemd. nicht als eine 

srarische Sichtweise venretend (S. 80-8 [). Al­
lerdings muß sich auch Irigar~y die grund-

s:itzlich~ Frage srellen lassen, obeine .Dekon­
struklion« der gegcnwlrtigen symbolischen 
Ordnung maglieh ist, ohne eine Vorstellung 
darüber, wie die Rekonsrrukrion aussehen 
sollte. Wie !:ißt sich feststellen, ob Entschei­

dungen im Rahmen individueller Lebensge­

stalrung auf nicht entfremderer frt:ier Ent­
scheidu!lg beruhen? Noch wichdger ~ber: 
K:mn, ohne genau aufzuzeigen, wie die Kon­
struklion slallgefunden hat, gesagt werden, 
wie sich die Individuen selbst konm'Uierell? 
!sr die Vorausserzung einet solchen autono­
men Konslifllierung, frei von jeglichem sym­
bolischen Code. also von Kulmr, Religion, 

Sprache. überhaupl denkbat; oder handelt es 
sich nicht vielmehr nur um die unrealistische 

Idee, Gesellschaft im Reagenzglas, frei von 
jeglichen Imeressen, entwickeln zu wollen? 
Schließlich kann man in einem kyberneti­

schen System sich gegenseitig beeinflussender 
Vari,blen nichr einfach vOn Null anfangen. 
Ge.lellschaft,-ver"nderung kann wohl kaum 

damit beginnen, daß man das Konglomerat 
\'on Faklore.n. das die GeseHscluft konstiru­

ien, einfach ignoriert. 

Wenn Irigaray dem Recht eine SchJüsselstd­
I ung bei der Veränderung der gegenwärtigen 
patriarchalischen Ordnung wweist, weil des­

sen Veränderung an erster Stelle stehen müsse 

(5.102), so sch~in[ sie damit zw.r eine An 

reformistisch-feministische Position einzu­

nehmen. Leider jst über ihre Aussage hinaus, 
daß das Recht Teil des symbolischen Codes 
sei, aber nicht erklan, wie dieser Code verän­

den werden kann. Für eine Theoretikerin, die 
sich ausgiebig den verschiedenen, teils verbor­
genen Herrschafrsrnechanismen widmet, ist 

dies recht verwunderlich. Sommer beschäftigt 

sich in ihrem 4. Kapitel ausführlich mit der 
Jrig~r~ysch(>n Dekonstruktion von Hege!s 
Behandlung des Anrigone-Themas in der 

"Phanomellologie des Geistes- und von So­
phokles' Behandlung desselben Themas. 

Während bei Hege! n~ch !rigarays Ansiehl 

dabei eine patriarchalische Sichrweise 'l.U 

T~ge tritt, SCl,ht für sie Sophokles' Version 
zwischen patriarchalischer und nicht patriar­

chalischer Denk weise ($. lOS). Ich erspare mi r 
hier, dies im einzelnen nachzuvollziehen. 

Mein Haupteinwand gegen Irigarays Dekon­
srruktion von Hegel und Sophok!es ist. daß 
dies zwar I iterarisch und intellekruell hoch­
interessant sei n mag, daß ich aber nicht zu 

sehen vermag, wie aus der Analy~e/Dekon­

struklion dieser Werke a ueh nur einigermaßen 
exakre Rückschlusse auf den symbolischen 
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Code der gegenwänigen Gesellscha{t lU lie­
hen sind, Hegels . Phänomenologie des Gei­
stes« Slammt von I S06, also aus einer Zeil vor 

der induslriellen Revolulion, weil vor der for­
m~len Gl<'ichbereehtigung von Mann und 

Frau) noch weit<,r vor Jer sog. ~s eJ<Uellen Re­

volution - und vor der 1968er ~ Kuhurre"olu­
lioo-. Wieso vermag ein solcher Text uns et­
was uber die gegenwärlige symbolische Ord­

nu ng zu sagen - und wenn, wievicl ) Hier wäre 

eine kritischere Behandlung Irigarays ange­

br~chr gewesen, Stall dessen bemerk I die Au­

lorin ohne weiteren Kommenlar: ~ Im ,$pecu­
lum. thematisiert {rigaray die Stellung des 
Reches in den abendEindischen Gesellschaften 
dnhand der Versio nen des Anrigonestoffes, 

die die,er bei H egel und bei 50phokles gefun­

den hat. Ihre Grundannahme iS lluch hier, d~ß 
die DekonSlrukLion von Texlen deren verbor­
gene lmplikarionen und damit die symboli­
sche Ordnu ng, in der sieh d~s Bewußtsein der 

Autoren bewegt, aufdeck!.. (S. 107) Wenn Tri ­

garay glaubr, den symbolischen Code an 
Hand von Untersuchungen einzelner Texte 

und AUloren offenlegen zu können, so erin­
nert dies sehr an die methodologische Wesens­
sch~u Edmund Husserls oder - um d ... s mo­

dernere und für ITlgaray naheliegendere Pcn­

d~nt zu nehmen - an die ph;;nomenologische 
Vorgehensweise des f ranzösisch~n Existenria­

lislen Jean-Paul Sartre, der sich - erw~ in 
seinem Mammutwerk über Gustave Flau­
ben' - ~ber nichlluf die Analyse von Texten 

beschr3nkt h~l. Wie auch immer, Irigarays 
Vorg<'hcnsweise scheint eher die einer Liler~­

turkritikerin als die einer Sozialwissenschafl­
ler;n. Voo dieser Warte mag ihr f~hl('ndc wis­

senschaftliche Exakrhell vorgehalten werden, 

womit auch der Vorwurf des Essenti ~lismus 
wieder ins Spiel gebracht werden konnte . 

In den K,\piteln 5 und folgende wendct sich 

Sommer dann den im engeren Sinne recnts­

theOrelischen Implibtioncn in lrigarays 

Werk zu. lrigaray kommt eS dar:luf ~n, daß 
dls Recht auf die sel(U~lIe DiHeränz Rücl,sicht 
nehmen mÜ!5e. Ansull von einem neulr.li­
sierren Geschlecht auszugehen, müßten die 

Gesetze die Menschen als ,'exu.lisiene Wesen 
wahrnehmen. wobei die Autorin deutlich zu 

machen versucht, daß Irigaray damit nicht auf 
die herkömmliche konstrui<'rre bisexuelle 
Differenz abhebt. Anknüpfend an Hegds 
Vorstellungen von der bürgerlichen Gesell­
sch.fl ulld an die Modifi",ierungen seiner 

l l"Ldiol dc b f~iU~1 P;'ln~ 197J. dt. Dcr Idiot da Fami!i<", 
Rc;nbck bei H.mburg '977 

Theorie durch Gramsci rie hlet sich I rigHay 

vor allem geg~n die herkömmliche Unrer­
scheidung zwischen öffentl ichen und privaten 
Rechten. Nicht der Sta~t ) sondern die burger­

liche Gesellschaft verbürge die '7.ivilen 

Rechle - des fndividuums (5. I J9) . lm Gegen­
Sat2; zu anderen Feministinnen erkenne Iriga­

ray, so die A ulorin. die "gesellscha{ Isver.in­

dernden Potentiale des Rechtes", das für sie 
zwar in der derzeitigen Gesellschaft p~rriar­
ch~l i sch geprägt sei, das .b~r nicht per se ein 

p~lriarch3lisches InstrumeJl{ sein müsse. 

Durch Zuerkennung . ziviler Rechte" an 
Frauen ließe sich die derzeitige . Un,,;vili('it. 

beider Geschlechter ~u{heben ($. 142-146), 

Sommer h~t sich in ihrer Arbeit erkennbare 
Mühe gegeben, den sprtlchliehen Nuancen im 

Werk Luce frigarays Rechnung zu lrJgen , Sie 
ist nicht bei den geliderten Übersetzungen 

ihrer Bücher ins Deutsche stehen geblieben, 
sondern haI die in der Übersetzung verwen­

deren Begriffe überpriift und ihnen ;<:um Tell 

eigene, lreffendere Überselzungen beiseile." 

geslellt. Dies iSl ein Zeichen gründlicher wis­
senschlftlicher Arbeil . Auch wenn es ange­
bracht ist, den Le,~ern und Leserinnen des 

öfteren den Irigarayschen Originaltext "nd 
die Übersetwllg zu präsentieren, führt dies 
jedoch in Kapirel 6 dazu, daß der Duktus der 

Arbeil in der Aneinanderreihung von Zitaten 

weitgehend verloren gehl. Gerade wenn Som­
mer don ~u{ lrigarays Ankmip{ung an HegeI­
sche Di~lektik (»dialcktisierte Dialekllk ~ ) 

eingeht und sich damit einem bereits ~n sich 
schwer (aßbaren Bereich zuwendet, wäre eine 

Zusammenfassung und Entschlüsselung von 
Irigar2Ys Gedanken aUS der Federder A utorin 

hilfreicherg~wesen. Wichlig bei den in diesem 
Kapilel gemachten Ausführungen über die' 

Funktio n des Rechts iSl, daß es lrig~r~y darum 
geh!, den Fraue.n eine eigene Idemil;itsbildung 

durch Zuerkennung besonderer ziviler 

Rechte 'l.u ermöglichen. Teil der Di~l ektik in 

dieser Vorgehensweise ist es) d; .. ß es zwar 
d,rum gehl, den gegenwlnigen Code aufzu­
brechen, um den ßedurfnissen und Wünschen 
der realen Personen gerecht zu werden, daß es 

angesichts des Ausgangspunkles der gegen­
wänigen unterschiedlichen Situation aber 

notwendig ist, den Frauen zum Teil andere 
Rechte als den Mannern cinzuriiumen 
(5. 160-,61), Angrei{blr in lrig~rays Theorie 

iSI dabei meines Er~ch!em voralJem ihre Vor­
stellung von der -realen Person. (das We­

sen ?), aber auch ihr starkes Abslellen auf 

PHienten - des Staates, der auch gegenüber 

1,25 
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Institutionen wie der Familie absolute Priori­
tl! g~nleßc, sowie des Ein~elnen, der sIch das 

Recht AU( Idenlit:itsbildung zur Pflichl ma­
chen müsse: -Allein diese Konzeption des 

Verhältnisses zwischen Bürgerlnnen une! 
Staat, die sich 3Ut das durch objektive Gesetze 
abgesicherte Recht auf eig~ne Idcmität 
StutZt", halte Irigaray für demokratisch, be­
merkt Sommer. Dies kl ingl erschreckend nach 

dem richtigen Bewußtsein, daß man den zu 
befreienden Burger] nnen eintr;c htern müsse. 
Selbst wenn das eine zu weitgchende Intcl'­

pretation sein solile. sleckl in einem solchen 

S;ltz doch soviel Sprengstoff. d~ß die AUlOrin 
ihn nicht unkommentien halle stehen lassen 

sollen. 

Im let7.lcn Kapitel ihrer Arbeit kommt Som­
mer d~nn auf die von Irigar:ty konkret gefor­
denen Rechte zu sprechen. Sie r:iumt ein. daB 

die Formulierung dieser Rechle auf den ersten 

Blick efiltÄuschend wirke, da es sich bei kei­

nem dieser Rechte um ein Novum in der fe­

ministischen Debatte handele. Erwähnt sind 
u. a. Mcnschenwilrde, Recht auf menschliche 
Identitiit, gegenseitige Rechte und Pflichten 
~wischen Müttern und Kindern, Recht auf 

Widerstand gegen einseitig männliche Rege­
lungen, geschleehterp3rititische Repriisema­

tion. Eine ~Akzentversehiebung« erblickt die 

Au lori n aber darin, daß die gclordenen 
Rechte im Vergleich :zum bisher Geforderten 
auf die Überwindung der bestehenden ~ym­
bolisehen Ordnung • .luf die Zukunft bC7.0gen 

seien (S. (66). Mir scheint die Verfasserin d~ 

zuvicllnnov~tion aus Irigarays Forderungen 
herauszulesen. Schon eine der herkömm­

lichen Forderungen von Feministinnen. die 
nach Quotierung. ist sichcrlic.h zukunhsbe­

wgen und dazu bestimmt. gegenwärtige pa­
tri~rchalische Strukruren aufzubrechen. In 

diesem Klpitel stellt Sommer !rigarays Kon­

zeplion auch anderen feministischen Vorstel­
lungen gegcnuber. vor allem den Venrcterin­
nen eines Rechtes auf Anderssein, also einer 

Konzeption von speli.fischerweiblicher Iden­

tit~t, wie auch der liberalen feministischen 

Linie. Beiden wirft die Autori n im Endeffein 

vor, die Frauen bereils in einer vorgegebenen 
symbolischen Ordnung konsdruticrl zu se­
hen. ~nstart ihnen das Recht auf eigene Idenli­
tatswahl zuzuerkennen. An dieser Stelle w;;re 

eine etWaS wellergehende Betrachtung wohl 

angebracht gewesen, denn der Unterschied in 

diesen Ansätzen gehört zum Kern der gegen­
wärtigen {eministischen Diskussion. Somm~r 
hat sich aber.tn dieser St~lIe schon so sehr mit 

dem neoslrukturalisti<chen Ansatz Irigarays 

angefreundet, daß sie die Möglichkeit diffe­

ren7.ierter Ansiilze auch in den von ihr ver­
worf"len Konzeptionen nicht erwägt. So er­
scheint mir ein (so~ial)libcralcr Ansalz. der 
nicht die Freiheit des IndIviduums losgelöst 

von allen gesellschaftlichen Imponderabilien 
uniersteIle, durchaus mit einem neoseruktura­
liscischen Ans~tz vereinbar. Soweil den libe­
ralen Feministinnen das Behngcnsein am ge­
gebe",," slarus quo der Gesellschaft zum Vor­
wurf gemacht wird. deuret dies zum Teil .uf 
eine 7.U rheoretische. unrealistische Herange­

hensweise. \VIer nichl die gegenwänige Be­

dinglheil der .. zu befreienden4 Personen -

und das gilt nicht nur im Rahmen der femini­
stischen Debatte - :turn Ausgangspunkt 
nimml und ihre real exi~tierenden Bedtirfnisse 

und Probleme lediglich als unechte, durch den 

symbolischen Code manipulierte Bedürfnisse 
abtut, läßt die notwendige Di21eklik vermis­

sen, die 3uch gegenüber dem eigenen St~nd­
punke nötig ist. und set ('.[ sich der Ge/ah r ci ner 
Robespierreschen Ment .. lit~t aus, die ~lIes an­
dere als demokr.llisch zu nennen isl. Wenn 

[rig>.r~y besondere Rechte für frauen fordere, 

so zeigt sich d~r3n . daß ihr der nötige Realis­
mus nicht vollends abhanden gekommen ist. 

Gan~. unzweideulig ist ihre Position :\ber den­
noch nicht. Wenn sie etwa forder!. daß die 
Frauen »bevorrechtigte Vormünder« monder­

jahriger Kinder sein müßten und dazu über 

besondert" rechtliche Mittel verfügen müBten, 
wird die Zweischnridigkeit ihres Standpunk­
tes deutlich. Wenn d~s Vormundschaftsrec hl 

wie alles Recht dem symbolischen Code zu­

zurechnen ist, 50 würde eine solche Regelung 
niche nur dem von IrigJray intendierten 
Schutz minderjÄhriger Kinder vor dem meist 

von V;itern ausgeht-nden Mißbrauch dienen; 

sie würde auch die sym bol ische Norm von der 

MUllcr als die für die Kindeserziehung zu­
standige Person perpemieren. \'(fenn es aber 

darum gehl, der individudlen Siru~tion des 
Individuums (~uch d,·s minderjährigen Kin­

des) gerecht zu werden. spricht vieles dafür. 

das Rechl so Oexibel wie moglieh zu hallen. 

Warum soll etwa der Mann- ~uch wenn erdie 
klare Ausnahme darstellt -, der sich der Kin­
deseniehung gewidmet hat und die Kinder 

vor einer MUHer beschützl, deren Intt"ressen­
verfolgung für die Tdentitätsentwicklung der 

Kinder abträglich ist. sich den Problemen 
eines scxu:tlisicnen Rechtes ausgeSCl~l sehen, 
das $"ine -sexuelle Dilferanz« ubergehl? 
Imke Sommer hai sich mil Irigarays Theorien 
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sehr sorgfältig beschäftigt, mch wenn ~ie auf 
einige Unstimmigkeiten und Schwachpunkte 

in deren Theorie zu wenig eingegangen isl. 

Ein solches Resümee hangt sichalich auch 
damit zusammen, daß der Rezen~nl die nM­

strukturalistischen und psychoanalytischen 
Gru[\d~nnahmen lrigarays nicht in gleicher 
Weise zu akzeptieren bereit ist. In rC'Chmheo­

relischer Hinsicht liegl d ie große Schwäche 

von Jrigarays Ansatz aber weniger in di,,~en 
P~missen. Vielmehr scheint es, daß sie sich 

weit mehr mil der DekortStruktion des Rechts 
als symbolischem Code auseinandersetzt als 

mit der Frage, welche Stralegien denn not· 
wendig sind, um diesen Code zU verändern. 
Dies kann gewiß nicht auf dem Reißbrett der 

Philosophin geschehen, sondern bedarf prak­
tischer Überlegungen, bei denen die Macht­
verhairnisse in der gegenwanigen Geseil ­
schah mitembezogen werden müssen. Bei Iri­

garay hat mw mitunter den Eindruck, 11s 
könne: sich die Gesellschaft wie Münchhauscn 

;Im eigenen Schopfe ~us ihren eigenen Be­
dingrheiu:n ziehen. Mit der FemtelJung, daß 

Recht Teil der symbolischen Ordnung dar­

stellt, ist ersl eine Beschreibung des Sl3WS 
quo gcl iden, die nichIs über die Entstehungs­

und Akzept3nzbedingungen von Recht ver­
mitteil. Von einer Irigamyschen femi nist;­

sehen Rechrstheoric Zu sprechen, scheint 
mir d.1hn verfehl!. Die Stärke von Sommers 

Arbeit liegt darin, daß sie eine weitere Dimen­

sion in die feministische rechmheoretische 

Debatte einbring! und d"mit gewissermaßen 
Neuland belritt . Allerdings unterläßt es die 

Autorin, die Konz.eption Irigarays i" einen 
breiccren Zusamnwnhang zu stellen. Die Be­
rücksichtigung und Gegenüberstellung ame­

rikanischer Ans~(ze in der feministischen 

Rechtstheorie hätte der Arbei I sicherl ich gu t 

getan, zumal hier Konzeptionen vorhanden 

sind. deren Vergleich mit denen von Irigaray 
sehr fruchtbu hätlc sein können.J 

Man/red H. Wiegtlnd/ 

J Siehe ClWJ; Z,1l1b R. Eisensr ein. F"minLsm. ltld. Sen}",l 
Equ.,};ty, (98 •• n,,,h der - gender ... "bge-sd\r:n von Korper­
I ie hen U n(tfte hieden :'$()ci:. tl y ,om:1 rue [rJ '" f~ r _ Stcht ~lIc h 
C'\S' R, Sunncin . Ft'minism ~nd lc-g.u Theory. in: H.1.rv-uo 
L.", R<view. Bd. lo •. 1>6 (191 7). der in dieser ~<?:.n, i "n 
von Cl.thcrinc- A. MJcKinnon.s .. FC' minis-m Unmodified .. 
d i~ v C' rsc hi(~cnc:'n A n,d,t',t' in dt"J" lmerikAou.chen fi~minj­
s[i ",~· hc ,. R<,hu thcoric hcu\JurbcilrL Sidu: w~ilC' Ann 
C .Sc:.llt!. Thc Emergtnu o( Ftm;ni.u J OTisprudL''ni':c: An 

I'.'$.\Y, y , k l;a ... )ourn. l. Bd. ?I. 1,7) ( ' 9S6). dir 11..\. di,· 
Ab.slr3kthtir dc-s Gtjtn;e~ lls Form mli nnlic hcf HCrJ"sch:th 
kriri s,jen., Siehe iChJü:ßlich noch fun c.es O lson. Fmm PA ~ 
IcrnJtli!tm to FalsC' Equ,,~i t y: Judit iJ.1 Asnu]t:c on Ft'minrst 
Communily. 1I1inoiJ ,869-1 895. in: Michig!U1 L.lQ,' RC\lje\\', 

Bd. s~ . , 11 8 ( 'ge6), ,Iie die Di.leklik dor Ford"un~ n.rh 
glcichr,n/unglelchell RC'd'H~n fü r I~nllm uchuhistorisch 
lt:a.rJltl h. 

HtlYtlld WelztY, Vl'TWeilm beim GrauetJ. Es­
Stl"S zum wifscmlb,,/t1ichen Umgang mit dem 

Holocal/st, Tubingen (edition Dllkord) '997. 

11f S. DM :zB,-

HJrald Welur, Sozial psychologe an der Uni­

versitlt Hannover, hat in den letzten Jahren 
eine Reihe wichtiger Arbeiten zu den inneren 

Mechanismen des NS-Systems vorgelegt. Sein 

methodisches Prinzip bestimmt er so: _(D)er 

interpretativen Sozial forschung (bnn es) ... 
nur um die Enfschlüsselung der Wahrneh­

mungsweise der Akteure gehen, wie sie isc. 
und nicht um deren Bewertung« (5. 54). 

Durch diese methodische Weichcnstcllung 
wird die sogenannte Bewertung des Systems 
von Auschwitz, Treblinka, Majdanek und deI" 

Vernichtungsverbände des Reichssicherheits­
hauptamtes aUS der Analyse ausgeklammerl. 
Erst »jenseits z\Vcckdienlicher moralischer 

Rigorismen« könne buber die deutsche Ge­
schichte dies~s Jahrhundens« ($. z6) zurei­

chend reflektiert werden. Welzer spricht ge­

genüber bisherigen Wahrnehmungs- und Er­

kenntnisforrnen des Holocaust vom »Dualis­
mus von moralischem Rigorismus und inter­
pretativem Leerlauf« (S. 67). So verschwindet 

die im Verwahungsm1Ssenmord sichtbare 

anti-norm:nive Realität der Zerstörung des 

Rechts auf Leben "wissenschaftlich- weitge­
hend aus dem Blick. 
Auf der B3sis der einfachen Trennung tcch­

nischer Muhrvolhüge und normativer Fra­

gestellungen cnrwickelt Welzer die zen!r~lc 
These, daß die Ermordung der europäischen 

Juden auf den verschiedenen Stufen der Be­
fehlshierarehie durch die veranrwonJichen 

Täter sich in einer Sphäre der Normal irät voll­
zog. Welzer geht, unter Berufung ~uf Gold­

hagen, davon aus, daß der -Massenmord tat­

sächlich von Menschen vollzogen worden ist, 
die damit allem Anschein n:\ch keine schwer­

wiegenden Probleme hatten" (S. ,r). We!zer 

meint, .daß der Vorgang des Ma.ssenmords 
sich nicht im Rahmen außerwehlicher Amo­
ralität und einer historischen Auszeit vollzog, 
sondern im Kontext einer Normalität, die sich 

von der geg('nwanigen in vielerlei Belangen.5O 
sehr nicht unterscheidet '( ($. iO). 

Welzt'r arbeiter die deskriptiv erkennbue 

Handlungsmotivation der Täter schärft:-r her­
aus, ~Is dies bisher geschehen ist. Auf dieses 
Moment des Vernichtunssprozesses ist sein 
Begriff von Norm.llitat bezogen. Ähnlich 
wie bei H~nnah Arendt' bezeichnet Normali-
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118 t'ü sowohl das nicht-kriminelle, kleinbürger­
liche und bürg~rliche Herkunftsmilieu der 
,ldminiSlrariven und exekutierenden Mörder 
als auch die bürokratisch-organis3wrische 
FolgebrreiLSchaft der verschiedenen Tiiter­

gruppen. 
Mil der J-!ypostJsierung dieser Sichrweise­

emgeht Welzer jedoch die für die Shoah be­
stimmende Di~lektik der tcdlnischen "Nor­
m~lität. der Täter und der millionenfachen 
Zerstörung der NormJlexistenz der Opfer. 
Bei Hannah Arendt. der Welzer den '{itel 

der Aufs31zsammlung entlehnt. wird d~gegen 

die berufsm~ßige Rolle der Tötungs~trat<.'gen 
stets mit der Frage moralischer und rechrli­
c her Verantwortung gegenüber den Ermorde­

ten :wsammengedacht. l 

Die ~-moralische Verwendung des Begriffs 

der Normalität für jene. di~ die Juden zu 

Tode brachten, fuhrt dazu, d~ß die Tcilll:lhme 
am staatlichen Massenmord wes<.'ntlieh in all­
tagssprachlichen, .us der Binnenperspeklive 

der Täler gewonnenen Kategorien dargestellt 
wird . Die konstitutiven Beziehungen lCwi­

schen den Tätern und den einzelnen Opfern 

treten in den Hintergund, Allein bei der Be­

schreibung der Juden, die in ('inern Sonder­
komrmndo in Auschwirz in die Rolle von 
Gehjl(en bei der Ermordung ihrer Mit juden 

gezwungen werden, rücke das Vrrhältnis zwi­

sch~n ihnen und ihren menschlichen Objek­

ten anschaulich und nicht ohne Emp~lhie in 
den Blick - bis w den lebenslangen Verstö­
rungen. welche die durch di(· Mitwirkung an 

der TÖt1.lng ihrer Leidensgenossen noch ",ci­
t<.>r emiedrigt~n Juden in sich lragen. 

Ansonsten bleiben die psychischen ~Kosten~ 
der Tat für die Täter unbeleuchtcl. Hislorisch 

konkrere Untersuchungen, die die umcr­
schiedlichen Reaktionsformrn in den l\usrOI­
lungskommandos analysieren, die sich in Em­

sel1_CIl, Gewöhnung oder Ablehnung des 

Mordauhrags äußerlen, werden nichl fur di~ 

Fr~ge du psychischen Verhßtheir der Täter 

herangezogen. J Auch die großen Prozes~c in 
der Bundesrepublik gegen Verannvonliche 

E<.uy .. Hciddb<rg '948, S. ll; I-I.nn.h M o"d{, f<rl\s.h · 
Kc'pr'ch mi, lbiJo Koch ( '964). in: di", .. Ich wdl yc",<­
hen. ed. Ur",[. l ud," Miin,hen 1996.5. 40 f. 

! End .• S . ,:.lf. ~ Hlnnlh Af('J'\{h. Was heißt pCfSonl ich~ Ver­
~nt \\.·ort\JOg unlC1" einer Dikl:nur ( J?6i )' in; dic.-s .• N:toch 
AuS"ch""in'., eJ. Eikc G<:iscl/Kb.u, Biu.L'nnann. Berlin 
'989. S_ i. 11. 

J C l1ristopht"r Browning. Ga,,?:: nörmllI.: }.'{ ~ nm·r. Du Rt'~el­
v~pofi l'..cib:u ,,-iUon lOI untl ditO ·.Endlösung, .. in POl('fl 
( r99'=). R,·rnhl.'"k 1993: 7.ur A rlll y~c t tm'$ fungiblen . .:.b(·r 
kt iM,,\wgf -flormalr-no; Ausc.hw i [ J.. ~SC'lb.s: [j. .... gJ. C'lllge!l"nd 
Robff"( J3)" L~fton, Är:lt(' im Dri(l~n R~jch (l986). Brrlin 
1995 , 5-.77 U. 

von Auschwitz und von Majdanek, aus denen 
sreh die psychische Strukl1lr der Täter in er­
heblichem Maße erschließen Laßt, werden 
nicht ausgewertet_ 
Studien zu den Mcdllnismen der Tätcrpsy­

chologie. die erwa Erich Fromm und Ernst 
Simmel vorgd~gt haben, lind~n nicht einmal 
Eingang in das Lileralurverzeichnis.· Dabei 
w~re eine Auseinanderset7.ung mit Fromms 

Analyse der psyc hischen 5uultcur von 
Himmler - als eines durch S.dismus als um­

fassendes Herrschaitsverlangcn aus Ich­
Schwäche bestimmten NS-Funktionärs, der 

eine gerade nichl .norm;'!le- seelische Verfas­

sung brsitzt - ~ngezcigt gewesen, zumal der 
Auschwitz-Kommand:ant Höß und andere 

Organisaloren des Massenmords in diesen 
Kategorien moglicherweise zu begreifen 

sind. Simmels 1946 in unmiltelbarem Blick 

auf die Shoah geschriebene U nrersuchung 

" Antisemitismus und M assenpsychopalholo­
gie. bleibt ebenfalls ungelesen, obgleich in ihr 
die Frage nach der Normalität bzw. der 
Nichl-Normalit,ü dn Mörder im Sta~ts~uf­

trag systematisch behandelr wird. Simmel 

zeigt, daß bei den Tätern Norm~lilät und Pa­

Ihologie eigenriimlich verschr~nkt waren. Im 
Alltag, außerh:llb Jer gegen die Juden gerich­
teren Projektionsrn~chanismen, wirkten die 

Menschen normal, während eine pSY<!lOse­
~hnliche, a-normal~ Auflösung des Ichs zur 

Herstellung einer antisemilischen Gruppeni­

dentität lülme, die die Auslöschullgsbercit­
sch.1ft der Mordkommandos bedingte. Die 
Massenmordtr waren von einem selbstrefle­

xiven Ich vollständig gcU'ennt. 

Ein an~lytischer Blick auf den Amisemiris­
mus als einem System . p:l.thischcr Projek­
!ion~ (Horkheimer/ Adorno)1 hällc es un­

möglich gemachi, die grob-einfache These 

von der Normalität der TÄter ~ufrecht zu ~r­
halten. Ocr Ami.scmitismus aber. der als eine 
Amriebskraft für die Täter, die Komman­

deure der Vernichtungslager, die Eins.1tzgrup­
pen, die Burokratie nur um den Preis der 

\'V'irklichkeilszcrstörung wegzudenken iSl) 

spielr für Web.er keine wesentliche Rolle. 
Die Frage einer- wie immer zu gewichtenden 

- KonstillJierung der Titer durch d<.'n Juden-

., Eric h rromm, Anawmic der mC'nsc:htichcn D CStl'\Jhi\' ;d( 
(1971 ), SIll"g." ' 97<, in.bes. S. '7' fr.; Ern" Sim n"l, An­
,isC'",itisn\us und M"sRnpsychopathotogic, in:ders. (Hg.). 
Am i"'", i,i, m\J' ( '946). !'"nklurtlM. ' 993. S. l S H. 

f M.\X HorkhrimcrlTntodor Adorno) Dialektik d COf A u{ld~~ 

nUl l) (19~04). A msH'rd .lnl 19 .. 7. $. '101(.; I.ur GC·!l:J.nng'·­
sc: hichre des st:'li4 t1 ich gcll.' nktl·n Anti s:cmi tlsmus vgL SAut 
Fr~l'dl ~ nd('r, D ,lS Drillt' Reich und die Ju<.h·n . Die J.,h r'e der 
Vorfolgllns '9)) bi, '9)9, München '99 8. 
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h:>.ß bleibt ungesldlt. Dabei kann die Disposi­
lion derer, die den Vernichrungsprozeß lenk­
ten, von dem amtlich hergesl<."llten, entwürdi­

genden Bild der Opfer niehl getrennt werden. 

Ohne die vorherige Enl-Mcnschlichung der 
Juden, die nicht einmal mehr Feindr, sondern 

bloße Gegenstände von Tötungshandlungen 
wHen, wäre die Shoah nicht möglich gewc­

sen. 
An die These der tendenzIellen Norm:>.lilat 
der NS-Tärer schließI sich Welzers Bestim­

mung der Rolle der Wissenschaft im Proz;eß 

der Vernichnmg der Juden in gewissem Sinne 
~n. Es heißt, daß sich der bü rokrarisiene G e­
nozid ~dcr fortgeschrillenslen WiHensch:U1 
jener Zeil ~ (5. ll) bediente. Ohne jedes Er­
kennen der aUS unterschiedlichen reaktion~­

ren Versatlstücken zusammengesetzten Irra­

rionalismen der NS-Idcologie meint Welzer, 
daß die NS-Utopie neine "ollkommen ratio­
nal orglnisiene Ordnung zum Gegenstand 
habe . (S, 96). Welzer spricht daher auch von 
einer »ralionalen Entscheidung zum Mord " 

(S. r 3). Geblendet vom Selbslbild des NS-5y­

sternS entgeht Wdzer die Unterscheidung 

zwischen der technischen Rationalität von 
Wissenschaft, die vor aHem in der Medizin, 
in der Rechtswissenschaft. in der Narur- und 
Ingenieurswissenschaft (ur beliebige, insbe­

sondere verbrec herische Ziele der Ausrotrung 
von Menschen einsesclzl wurde und einer. die 

gesellschaftlichen Ziele intersubjektiv be­

gründenden Wissenschaft , die die vernünftige 
Bestimmung gesellschaftlicher Zwecke zum 

GegenSIand hac.· Die NS-Törungsstf'ategen 
folgten tats~chlich den Prinzipien der techni­

$ch/:'n Rationalitat. die iri einem GesamLSY­
stem "geregelten Wahnsinns- (Schelling) fun­
gierten. Der inSlrumentelle Wissenschafts be­

griff der NS-Herrschaft bnn mit Blick auf die 

Ermordung der Juden ohne Distanz nurüber­
nommen werden. wenn vC>n der kooscirutiven 

Wucht "bürokratisierrer Rechtlosigkeit " 
(Fraenkcl) abgesehen wird. So aber schrumpft 
der HoloC;tust zu einem gleichsam techni­
schen Vorgang zusammen, der vc>n .wissen­

schaftlich . determinierten T3tcrn gelenkl 
wird. 

Das SdbstverSlandnis der Täter wird in be­
stimmtem Maßc mit dem wirklichen Gesche­
hen der Shoah idcntifizien. Welzer schreibt: 
-Auch die Installierung des Sinnsprtlchs ,Ar­
beit macht (rci' über dem Lagereingang von 
Auschwitz geht ~uf eine Initiative von Hoß 

6 Vgl. Mai Horkhdmer. Zur Kritik da JMlrum(!nlt'lltn VC'r­

nunh (' 947). F"nk(u'v"M '?6, 

zurück und beinhaltet in dessen Penpektive 
keineswegs jenen Zynismus, den jeder Kom­
ment,uor ihm seither (offenbar zu Unrecht, 
).P.) Unlerstelh (!) hat. Höß begründet die 

r Ilstall ierung dieses Schri (tzugs n:iml ich 
ganz naiv mit der wichtigen Rolle, die ArbciI 

nach seiner Erfahrung als sinngebende [!I­

stanz für eine erträgliche Existcnz in der 
HafI spielt. (5. 100). Hoß' Rechtfertigung 

des Leitspruchs von Auschwitz erscheint für 

Wel zer. der die Darstellung des KZ- Komman -

danten vom Januar/Februar t947, die im pol­
nischen Gefangnis auch zu Zwecken der Ver­

teidigung geschrieben wurde, hislorisch nicht 
siruien,! naher an der Wirklichkeil. Was der 
5at7. .Arbeit mach, frei., diese "mörderische 

Ironie« (Klüger), wirklich bcdeutet, ergibt 
sich nicht aus der Reprodu kIioll dessen, was 
sich im lcgitimatorischen Kopf des Admrni­
SlrltOrS von Auschwirz ab.\pieh, sondern aus 
der Re.l it,i[ des Lagers. Das hieß, daß dieje­
nigen, die nicht mehr arbeilen konnten, .frei. 

für die Vergasung wurden, während die Ar­

beitenden, alles andere lls frei, in die Skhverei 

der Induslrie in Auschwilz gezwungen wur­

den. 
Einem anderen Täler, dem Arzi Romberg, der 
Experimente 3n Menschen mit lodlichem 

Ausgang durchgeführt halte, und der im 

Nürnberger Ärzte-Prozeß vor Gericht stand. 

allestiert We!zer. daß er .in seiner Perspektive 
. . . von höchster (!) RatiOMli!at geprägt­

(5.66) gewesen sei . Die "damalige Rahmung 
der Si,u;n;on . (S. 66), die nur einer »nachträg­

lichen Wenung- (5. 67) zugänglich sei, fun­

giert als entscheidender Bezugspunkt. Die 
zeitgenössische normative, auch unter dem 

NS-Regime fonexistie(ende Position einer 

grundsätzlichen Geltung des TörungsverboLS, 
die nicht nur im polil1sehen Widerstand. son­
dlirn auch von einzelnen Venretern der Ober­

schichten - wie Bischof Wurm - eingefordert 
wurde, blendet Welzer aus. Daß der lötende 

Arzl die R.tionalitat des hypc>kr~tischen Ei­

des und des Mordparagraphen syscematisch 
verletzt hat. bleibt beim ~wissenschaftlichen 
Umgang mil dem Holocaust«, wie es im Un­

tertitel des Buches heißt. außer ßetrachl. 
Durch die unreflektiene Übern:lhme der Tä­
tcrperspektive - mit Blick auf den Komman­

danten der größlen M assenvernichru ngssrätle 
der deutschen Geschichte heißr es, daß m:ln 
l-röß' .Schwierigkeiten meist ohne Probleme 

7 Zur historischen Einordnung $, MUli" BrOS'2J.t , Einl cilunb 
".ll Rudn]f Höß, Kommand-ilot in Au.s.chwin .. AUlObjog(2.~ 
phoschc Aul« id lOWlgcn. München '96), S" {f, 
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1)0 nachvollziehen und verslehen kann~ ($. 10J)­
verschwinder das wichrigsre Moment der Re­

l1exion über die Ermordung der Juden: das 
von Raul Hilberg, dem schasfsichr igstcn An.­

lyriker des gesellschaftlich-politischen Bedin­
gungsgefüges der Shoah, :un Ende ins Zen­

lrum geruckte Nicht-Verstehen8 Es bringl 
~uch die Achlllng vor den Ermordeten zum 

Ausdruck. 
Eei Web .. er nimmr das Verslehen irritierende 
Formen an. Höß erscheinl wit" cin vom anti­

semilischen System unterscheidbarer M"na' 
ger eines Großunternehmens: » 03.5 Handeln 
eines T~lers wie Höß schrumpft vor dem 

Hintergrund eines solchen Konl'.cprs (der 
Rollendislanz. j.P.). d:.s eine Ausg~ngsbedin­
gung (ür wissensc!,.frlich...,; H.ndeln be­

schreibt. auf ein Normalmaß ein, und das be­

inhaltel zweifellos mehr Schrecken, als die 
insg~he;me Ho{{nung, er möge doch ein p~­

thologischer Täler sein .... Höß' Pathologie 
. . . ist nichls anderes als di~ grundlegende 

Handlungsbedingung für Akteure in hoch­
professional isienen Fun kl ionszusammen­
hangen ... « (S. J 07 f.). Die anschauungsfeme 

lech nisc h-so7.iologische Begri U!ichkeit ver­

fehlt die Signal'ur von Auschwitz; die Routi­

nisierung des Grauens. In den Grundbuchern 

über den Nationalsozialismus - von Neu­
manns "Behenloth~ bis Kogons .NS-Staal« 
- ist dagegen der wissensch:\fdiche Gehalt 
vom Emsetzen über die SIHtlicltc Zurichtung 

und Tötung von Menschen nicht getrennl -

beispielgebend bis heute. 
Die Sprache Welzers haI mit seint"r SichlWeise 

w tun. Obgleich er vor einiger Zeil in einer 
dif{t'renzienen Sammelrezension neuerer Ar­

beiren uber den Holoc>ust objektive Zynis­

men, etwa von Sofsky, ebenso sensibel wie 
luilisch norien halte', ist die Sprache in diesel" 

Studie durch den Blid< von oben vielfach 

S' R.1 U' Hilberg, Uncrbclcnc EhnncnJn C. Fr.1nkfunJM. 199+ 
S, 17S; JC'fS' 1 T,üuj OpfC'r. Zwchauer. Fr.tnklurtlM. 19~P~ 
dm" Die V<mi,h'unS drrJudcn '9))"9<! (1961),] Rde , 
Fr>nkfuniM '990. 

9 Har.lJd \VclzCJ? Rezension ~' ordam t'S' E~ Young. Bcschr"i· 
bmdcs HolonuJt, I'ran kun/ M. '99'; R.o ul HiI;'crg,Ti, .. , 
Opf" , ZuseM"" (Fn. 8); Wolfg>.ng Sofsky, Die Ordnung 
d~s TerroN', Fr,l,I1k1L!rrJM . 199). ini Kri tisdlC Justil., li. )1 
I ~9-h S. }81 H, Krt\isc-h h f' ißI es lO dt.~r Rc~cU$,ion: ·Dic~e r 
h[;;"l t' Hlng. r-i ne Rt'J.Jhit, deren Überliefcrung nidu zmn 
w(:nigncn durch dir- Ti ttr sdb:u gtprägt ist,JUS eht'n die.J.:"r 
T i tc:rpr:rspekuvt· z.u rcimilgin l<"ren, durchzieht d:u: ,Jnzr­
Bud, Sol, kr' " . (1')0 eine, solchen Dors.cllu ng fällt 
,chmr-rJJich ~U(, wir- schief cin~ AUS'('iruJ1derseuung mit 
rh ;rnomtll(~n wn dell k.u1{1. wenn si<" sich nur ~U( den 
1m manenten Bereich der Vollzüge kap riziert . .. (5. ' 86). 
Schließlich k()n 5r ~ r j(' n \V,.Il('T: ..sofskys Auseinand"1'St t­
ztlng mit dem S~'5t('m der KonU'nlrationsl~er (stcht, J.P.) 
ihrerst-il-5 in einen) KomO':( \Ion Anni ]\(·rur\gsversuchen an 
ein e: lctzdidl in ci llC'm gm.lwn Sinne nicht nldwolizich­
baren RC1Iil i " ... ~ (S. )11). 

technokratisch verdinglicht. Da h;lC, als sei 

dies eine plausible Erwagung, der Plan, die 
Juden nach Madagaskar zu deponieren, eine 
.bestechende Ralionalir:it~ (5. 80); da heißt es, 
als könne m~n das Konzentralionslager ~Is ein 
Interaktionsmodell .. nsehen, daß Hoß 

"Auschwit~ im besonderen auch als wissen­

schaftliches SNling w"hrgenommen hat~ 

(5.99), d:a wird ebenso schlicht wie kühl die 

Einführung von Zyklon B als .te<hnologi­
sch(cr) fortschrirt" (S. [00) qu~lj{izicrt; da 

gehen in einem eigcnlumlichen Euphemismus 
Vernichtungslager als .Scha[lcnscire~ (5.6z) 

des NS-Regimes. 
Im Umgang mit der bisherigen Forsch.ung 
begnügr sich Welzer nicht selten mit wenig 
ausgewiesenen 5chnellurtt"iJen tiber ~ndere, 

zum.1 gedankenreiche Autoren. Über die 
-Dialektik der Aufklärung., deren Antisemi­

tismus-Kapitel die ideologischen und sozial­

psychologisehen Mech~nismen zu erhellen 
sucht, die im Prozeß der Ermordung der Ju­

den wirksam wurden, fällt We1Z.Cl" in einem 
Halbs3tz das Verdikt, daß deren Sicht in ihren 
.historischen Ursprungskons[ruktionen« 

.hochst konvel1liondl« (S. 77) sei, ohne 

auch nUr ein Argument \Ion Horkheimcr 

und Adorno 7.U referieren, geschweige denn 

zu diskutieren. 
Der Nationalsozialismus verliert durch Wd­
zers methodisches Inslrumentarium weirge­

hend seinen konkret-hiSlorischen Charakter. 

Er wird zu einem auß~r-norma[iv zu bctr;l.ch­

tenden, technisch verstehbaren System, abge­

lrennl von seinen gesellschaftlichen und poli­
lischen Wurzeln. Die ermordeten Juden ver­
schwinden im Sc!uHen einer sog. Nonnalitit, 
die - nota bent" - durch die syslemalische 

Negalion des Tötungsverbots definiert isr. 

Joachim PereIs 

Erml Fra en kel, Gesnmmelu Schrifltn, Bd . .1 : 

Nltt,oIJdlso7.iali~mus lind Wjdemand, hrsg. 

vo" ALexallder v. Brunn eck, Baden-Baden 

/999, 676 S., DM 1)8,-

B:tf1d z und Band 3 von Ernst Fraenkels ,.Ge­

sammelten Schriften« sind erschienent . Die 

Thcm"uk beider umf~grt"ich~r Bände ist au-

I Ernst Frunkd. G l'Slmmt·fll! Schri{{(:-n, Ba.. 1.: N;uion.aJso· 
:z.ial ismus und Wzdcn:und. hrsg. 'I,'on Atc x-3nda .. 'on 
Bn1 nnt'tl; Ud . ): NC"\.I.:wfiul,l d t r Dt' [flOkr,uic in Dcu\Sch~ 
[,md und Koro, hr:sg. von CC'rhard (; öhlc:r urnc:r Mit arbei t 
von DirH. Rljdigl'T SchIJnl.1m,,;. 6('jd~ B;ufen--B34,.·n 1999. 
VSI. zu ßJ. "Recht und Politik in dcrWoim"uRcpublik, 
hn:g. V() T1 H uhl·nU.5 Butn,J:\cin unter Mi~Tbclt \Ion R2inC'r 
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ßerordemlich unterschiedlich, so d~ß es ~ngc­
messen erscheinl, sie getrennt voneinander ~u 
rezensieren , Der nachfolgend besprochene 

Band ~ enthält .115 Hauptwerke den »Doppel­
staat. und den .Urdoppclsta;\t" sowie eine 

Reihe ~on Beitragen zum Nationalsozialis­

mus. die zum Teil in der Zeit von t934 bis 
t937 verlaßt und unter verschiedenen Pseu­

donymen in der Pariser Emigrationszcir­
schrift -Sozialistische Wane« publizien wur­

den, zum Teil nach der t938 erfolgten Emigra­

tion Fraenkcls in den USA erschi~nen sind. 
VeröHendicht werden in BAnd 1 ferner vier 

Beitrage r,u Problemen des Nationalsozialis­
mus, die Fraenkel nach seiner Rückkchr aus 

der En,igration in der Zeit zwischen t957 bis 
1960 geschrieben hat. Die Einzelbeimige (he­
matisieren teilweise ihrerseits Probleme des 

.Dappelst3:ltS d • So findet sich in der 1937 
erschienenen Abh.1ndlung - Das Drine Reich 

als Doppelstaat" (5, \04 H.) bereits das Kon­
zept zum .Urdoppelstaal« und zum .Dap­

pelsta~t", wiihrend die zentralen Thesen des 

"Doppelstaats~ im 1960 publizierten Beitrag 
-Auflösung und Verilll des 111. Reiches~ 

(S. 608 fL) eine Modifikalion aufgrund des 

Zeitfaklors erfahren: die im '938 verüßten 
.OOppelst3at« zwangsläufige Nichcberuck­
sichligung der Endphase des NS-Systems 

wird nunmehr ergilOzt durch den Blick auf 
den Nationalsozialismus insgesamt und den 

sich vollziehenden Zerfall aller auch nur ru­
dimentären Rechtsstrukturen, 1m übrigen 
geht es in den in der Zeit vor Fraenkels er­
zwungener Emigration (19)8) unter Pseudo­

nymen verfaßten Beitr~gen vomehmlich um 

die Perversion des Rechts im NS-Staat (In der 
Maschine der politischen Slrafjtlstiz. 19}4, 

S,475 (f.; -Revolution« im Str;l{recht, '9H, 

S. 4851f.), um die Charakteristika narionalso­
zialistischer Herrschafl (presse-Reform. 

'936, S. 498 ff.) und um die Notwendigkeit 
des Wider5tandes (Der Sinn illeg~lC'r Arbeit, 

19H. 5. 49 ( fL). (n den im vorliegenden Band 
publizierten Aufsätzen, die Fraenke1 in der 
Zeit von (9)?-1943 in den USA verhßt hat, 
werden teils inrenutioOlle Beziehungen 

(German-Russian ReI.1tions smce 19 (S. 
horn Bre,'t-Lilorsk ro Moscow, 1940, 
S, 5» ff.) thematisiere, teils werden Portr3its 
deutscher Konservativer (Ein in die Irre ge­
gangener deutscher Konservativer: Hermann 

Rauschning - Appeaser Nummer !, 194', 
S. 116 fL) rsp. dtuLlcheT Industrieller und ih-

Kühn. B;tdt'n~8J.dc:n I ~?9, die R(':t~n!o"ron von rist' St,U. KI 
J99~ ('). S ) .. fI. 

rer t3tkriltigen UnrerSlutzung Hitlers und 

seiner Cliquc gezeichner (Die Beicht~ eines 
Toren - Einige Bemerkungen zu Frit?. Thys­
sen's Buch. - Die Nazi-Idee des .Monopol­

Proletariats", 194', S. 56) CL), Publizien wird 
auch Fr.lenkels Kritik von Pranz Neumanns 
~Behemothw (Das Produk( des Großkapitals 

- Ein neuts Buch über den Aulbau des Hitler­
Sta~le5: .Behemoth« von Franz Neumann, 

1941. S, 176 ff.), in der Neumanns Analyse 
des monopolkapitaliStischen Charakters des 

Deutschen Reiches bc:W\J ndert, der Mangel 
einer Zusammenschau der einzelnen Kompo­

nenten des NS-Syslems Jber kririsiert wird. 
Der vorliegende Band umhßt ferner vicr Bei, 
träge aUS der Zeit nach Fraenkcls Rückkehr 

aus der Emigration nach Deurschl"nd (t9 5 t), 
die sich mit der Themalik Nationalsozialis­
mus lind Widerstand beschäftigen (fuden­

fr:tge, t9P, S. 583 H,; Zur Ausein~nderset­
wng mir Cul Schmill, 1957, 5,591 (f.; Zur 
Entslehung des Faschismus, (960) S.600ff. 

sowie der bereits zitierte Aufs.~tz Auflösung 

und Verfall des Reches im J1I. Reich, (960, 
S, 608 H.). Besonderer Erwähnung bedarf, 

daß der Band mit einer Reihe von Dokumen­

ten aus den Jahren '934 bis t940 in Faksimile 
abschliellr. darunter die Rücknahme von 

rraenkels Zubssung als Rechtsanwalt $owie 

die Bekanntmachung über den VerlUSt der 

deutschen Sta~tsangehörigkeit ~am 'I·Juli 

1940. 
rür die im vorliegenden Band veröffentlich­
[en H~uprweTke Fraenkel~. den" Urdoppel­

SI<l.1t" und den »Doppelstaat«, ist das dem 

Band vorausgcstellte Vorwort von Alcxander 
v. Brunneck von besonderer Bedcurung. weil 
es Aufschluß über die Entstehung betder 

Werke gibt. Fraenkel schrieb die erste f assu ng 
des nDoppeistaats Q noch vor seiner Emigra­

tion (1938) im n:HionalsolOialistischen 

Deutschbnd. Das Manuskript gcbngtc in 
fra.nzösischem Diplomarengepäck ins westli­
che Ausbnd, wurd~ von FraenkeJ in den USA 

überarbeitet. i "s Englische libHsctzt und un­
ter dem Titel p n,e Dual State- um die J:lhres· 

wende t940/41 in New Yark publizien. Nach 
Fraenkels Ruckkehr nach Deutschland im 
Jahre 1951 wurde da~ Werk ins Deutsche zu­
rückübersetzt und t974 - von Fraenkel auto­
risiert - publiziert. Dieser rucküberscl2te.n 
deutschen Fassung des .Doppelst3.1ts« steht 

seine Urfassung gegenüber, die im hier vorge­
stellten Band l von Fraenkcls nGes:lmmelten 
Schriften« als» Urdoppelstaat d zum erSten 
M~I publiziert wird. Es h~ndelt sich um d~n 

IJ 1 
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lJ2 Abdruck von Abschriften des Manuskriprs 

des .. Doppelslaates~ , wie es im November 

19 J & vorlag; zu Rechr spricht der Herausgeber 

vom . Urdoppelsraar" als von einem singula­
ren hisrorischen Dokumenl, nämlich der ein­

zigen innerhalb Deutschlands während der 

NS-Leil ausgearbeiteten umfassenden k ril i­
schen Analyse des Regimes (Vorwort, 
S. n)l. Die Unterschiede zwischen dem 

.Doppelsraar. (t9411J 974) und dem ~Urdop­

pdstaal U (19 J 8) ergeben sich bereiLS daraus, 

daß Fraenkel on die (englisch spnchigc) Pu­
blikarion des »Doppelslaats. von t94' Ände­

rungen des Manuskripts hat einOießen lassen, 

die den amerikanischen Lesern die Siru~rion 

im nationalso7.i~lisrischen Deutschland be­
greiflich machen solilen und die in der Rück­

übersetzung ('974) erhalten geblieben sind, 
wahrend sie- der Publibtionsgeschichre ent­
sprechend - im . Urdoppelsuat « fehlen. Bei 

eil\('m genauen Vergleich beider Fassungen 

von Fr.1enkels Werk werden aber lUsät~lich 

weitere inhaltliche Diflcrcnzen deutlich: 

Wenngleich auch der »Doppelstaar" empi­

risch orienlien iSI (Reclusprechungsanalysen 

spielen eine erhebliche Rolle in der Darstel­

lung), so trelen doch im »Urdoppdstalr~ die 

rechcsrarsachlichen Quellen noch st:irker her­

vor; \'or 2l1em aber akzenruiert frlenkel im 

"Urdoppdsraat« scinen klasscmheorClischen 

Ansatz schärfer als im oDoppelst<\Jt a . 

Trotz der erw:;hmen Abweichungen im ein­

zelnen sind die vornehml.ichen Argumema­

I ionsstränge j n beiden Werken überei nsdm­

mcnd J . Erheblich ist zunächst, daß Fraenkel 

~ich nichl 2uf die Vernlcngungeo von StaalS­

und Panciinslanzen im nationalsozialisti­

schen System einl~ßI (die Fran~ Neumann 

'94l im ßehemorb thematisieren sollte), son­
dern den Begriff des Staates verwendel .als 

Beleichnung für den gesamcen öffentlichen 

Appar~t, da aus dem Sra<\t im engeren Sinne 

und der Panei cinschließlich ihrer Hilfs-und 
Nebenorganis~tionen be.lte),t« (S. S J) . Es gell( 

ihm nicht um eine Gesamrd~rsrelJung des na-

1 Fr:t nz. N~um~nn i R( hcmolo. Struktur und p~)(js des N~· 

tioru!$lO ziA/ ismuJ f9H- 19H cudl;cn ,15 [. (nLdu öfltnr­
lieh<) Aufl . london 1 9~1 ; 1 . Aun.1 9~< : J. Aufl. Ncw York 
196). D ie in DC:: Li I,chl.1nd puMil.ienC' AU.Sg1b(" (K öh\, 
FTlnkfun 1M M:tin ! 9i'7 ) $Iclh dito Obcf$cl zung der ion 
Nl'W York 196,} en,hi("neß('n 3- Aufl . dar. Duo Kj ,chht i~ 
mer:s groHer Au(:sa~z. ... Djr RC"Chlsordnung dd N.nional­
s07.i.dis mw., wu rdc zuerst i [) ensl ischer Sp rl.(, he un(er d~m 
'(i,cI • Th. l<S,1 Ord<r of N" ion.1 So,i. lism in d<n Stu­
di, in Philosoph)' • ..o Soci.1 S<i ,n,,'. Nt'" YOlk ' 9 ~1 . 
v4.·röUe.ndidn und n'$ehi4.'n da.on in KiT~".h I1{' i 01 eE; FlJ ok ­
lionC'n des SU.-l lS und d(,f Verfu5ung. FriUlklu n lm M~ i n 

19i' . S.ll j H. 
} Die nacilfoJgcnd<"o Zit~lc bnlrhen sich - wt'nn mehr .u'J. 

dC'rs u('TmC'fkl-lul den .. J)Oppti tUlt .. . 

Ilonalsozialislischen Rechl$systems, .ondern 

um die Analyse des in sein~r Sicht bestehen­

den .>Doppelst~ats .. , von dem nu r gesprochen 

weTd~n kann, hWenn die Staatsgewalt struk­

rurell einheitlich org~nisien ist. ihre Hand­

habe jedoch funktionell nach verschiedenar­

tigen Merhoden in Erscheinung trin« (5.206). 

D iese .Merhodcn u drucken sich für Fraenkel 

in zwei unterschiedlichen Herrschaftssysre­

men, dem ., Maßn~hmest~at .. und dem .Nor­

menslaat-, aus. Er definiere. Unrer ·Maßnah­

mestaar< verSiehe ich das HcrrschaftssystCOl 
der unbeschränkten Willkür und Gewalt, das 

durch keinerlei rcchrliche Garamien einge­

schr~nkt ist; unter .Normenstllt . verstehe 

ich das Regierungssystcm, das mit weil gehen­

Jen Herrsehafrsbefugnissen zwecks Auf­

rechtcrhalrung der Rechl50rdnung ausg~sr~r­

tel isr, wie sie in Gesetzen, Gerichtsentscheid­

ungen und Verwalrungsakten der Exekutive 

zum Ausdruck gel~ngen« (S. 49). Der Nor­

menstlat isr nicht ClWa eine ~ Ab:lrt des 

Rechrssl2ars" (5. 114; vgl. auch: Auflösung 

und Verfall des IlL Rciches, r960, S. 608 [f. 

(S.609 U.S.616); er srellt cin Ge{]echt von 

Regelungen dar, das unter da Kompeten­

zkompetenz des MaßnahmesIaars seehe 

(S. ) ']). Die gesamre Rech!sordnung iSI der 

Disposition der polirischen (nstam:en unter­

worfen, die keinerlei rechtlicher Begrenzung, 

sondern lediglich einer zweckmäßigkeits­

orientierten Sdbsl beschränku ng unrerl iegen 

(S. '14, S. 118.5. 112 f.). Der polirische SeklOr 

bildct ein rechtliches Vakuum, wobei .poli­

risch iSl, was die politischen 1l1st~nzen für 

politisch erklären- (S.98) . Der Maßnahme­

sraat hat die Unverbrüchlichkcit des Rechts 

beseirigl. Fnenkcl versuchr. seine Thesen an­

hand einer Vielzahl vOn gerichtlichen Ent­

scheidungen zu belegen, an denen er den -

teil weisen - Rückgriff auf voroarionalistische 

oder .luch nationalsozialisl ische normal ive 

Regelungen bzw. das Zuruckweichen des 

Rechlssc hutzes im pali tischcn Seklor exem­

plarisch aufzeigt. Die gedanklichen Gnmdli­

nien von Fraenkcls ~ Doppehtaal . lassen sich 

unler unlerschiedlichcn Gesichtspunklen dis­

kurieren: unter reclHslhcoretischen, ökono­

mischen und allgemein politischen. 

Rcchrsrheorclisch arbeitet Fra<!nkel heraus, 

daß das nation21sozialistische System nichr 

auf ralionalem Naturrechl, sondern <'Iuf einem 

Geme-inschaftsrccht als »biologisch fundier­

tem N~turrecht. basien : »Der 51aal ist eine 

von der biologisch begriHencn Volksgemein­

schalt abgeleitele organische Erscheinung . 
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(5. 188. S. '9 J). Die Lehre von der Gernei n­
schafl iSI für Fraenkel ~der Angelpunkl im 

gesamten nationAlsoz.ialisuschen Rcchtssy­

surn; die Lehre von der Gemeinschalr um­

schließt den Dualismu~ von NormenSllal und 

Maßnahme$taa,u (S. (94). Dies meinl, daß der 

Begriff der Gemeinscluh dazu dient, diejeni­

gen einzubeziehen. die zu den für die Volks­

gemeinschaft »aufbauenden" Kräften gerech­

nel werden, und diejenigen als -Feinde« aus­

zugrem:en, denen der Gemeinschaftswerc aus 

durchaus willkürlichen politischen Gründen 

"berbnnt wird. Nur von dem positiv besetz­

ten Gemeinschahsbegriff aus lassen sich dir 

Maßnahmen im Hinblick auf die von der po­

litischen führung stigm~lisienco gemein­

schaftsfeindlichen Kräfte rechtfertigen. Die 
jeweilige maßnahmerechtliche Dezision setzt 

das subslantielle Gemeinschaftsdenken vor­

aUS. Weil die Gemeinschaft . im Rechl steht «, 

der politische Sektor, von dem aus die Gren­

z.en der Gemeinschaft bestimml werden, aber 

ein .. re<:htliches Vakuum« (5. j 5) dariteilt, 

geht Fr~cnkel im Prinzip von einer Oriem ie­

rung des nationalsozialistischen Rechtssy· 

slems an einer .materielle,,~ Gerechtigkeit, 

von einer Emformalisierung des R~chts aus 

(5 . 102 f.) . Im Prinzip, denn: Für d~s .Ge­

meinschaflsreclu u des NormensIlatcS nimmt 

er explizit die .Aufrechlt'fh~lfUng der forma­

len RJtionalirät« an (S. 127; vgl. bereits: D~s 

Drille Reich lls Doppelstaat, '937, S. S ro). 

Garanten des Normensraatcs sind für ihn 

die Gerichte (5. r 1611 27)' . Er zieht u.a . eine 

Pass~ge aus einer R"de von Göring heran, in 

der dieser darauf beharrt, die Gerichte seien­

auch wenn sie glaubten. durch Anwendung 

der Gesen:e Unrecht zu run - an .das Gesetz 

als den niedergeschriebenen Willen des Fuh­

rers gebunden •. Dies wird von Fraenkel als 

Äußerung gewertet, mit der ~die Aufrecht€(­

ha.I ru ng der formalen R:llionalilat . garantiert 

hätte werden sollen (S. 127). Aber ganz 3bge­

sehen davon, daß schwerlich das Krilerium 
der formalen R:l.lionalität herangezogen wcr­

den kann, wenn - wie im von Fraenkcl wie­

dergegebenen Göring-Zilll - auf den Willen 

des Führers rekurriert wird" dem ~us Grün-

;I Kirchh"imt'r, Die R.c.cht",ordnung dcs N;1.lion21~i.lli!mu~ 
(Fn. 2). S. 119 Anm . .1 S. krit i.$iC'T\. Frat'nkd habe c:ti(' MBc­

dC'1Jrung "!oigC'r i50 licrtcn jurisrisC'hen Entschcidungt'n .. , 
Üb(, fS,hiul4l. Auch Riddt'r mooien., der lOe X1_t'l l C'nu~' RtcCU­

srrr" hung$buich( ;, FrAcnkcls u'(ze .. dic- Roll, drr JUH i%, 
die eine BÜ lldTolle pa.r c)(cdlenct' geworden w~r. ~u hoch 
an . . ... ; \.-gI . Hd nlut Ridd("r. Zur Vcrf:unmg'sdokuin J ('s 
NS-StnLtS, in! KJ (l-hsg.). Dc:'T Unrt"c hts·S~ ~.lt _ Rc('h r und 
Jus liz im N:aioo:\lsoz,i::llismus. Fnnk!urt :\m Main 1979. 
S_" fI. (S. p, AM,. _,). 

1 Vgl . Zou.m ... FührcrwiUen 41 ~I,. Au.sdru('k ('jncr (ochll isc hl"l''1 

den der ~Gcfolgschahspflicht. Gehorsam zu 

leisten iSI, halle Fraenkel das Wciterbestchen 

einer Garanlie formaler Rationalitit bereits in 

d .. r Endph:lse der Weimara Republik selbst in 

F rage gestell t, ~Is er die Auflösung des Ge­

selzesbegriHs und die sich d3rms ergebenden 

Folgen für die Unabhiingigk .. it der Richter 

thematisiert hanc-G. Für die Zeit des National­

so:tialismus ist die These von der durch den 

Gesetzesbegriff vermittelten formalen Ratio­

n.alität durch nach dem Tod Fraenkcls anset­

zende Forschungen entschieden widerlegt 

worden. Weder hanen die nationalsozialisti­

schen Gesetze (gleich ob »Regierungsge­
selze.( oder Äußl'rungen des Führers) eine 

Struktur, die eine Bindung .. unabhängiger u 

Richter zu bewirken vermochte, noch w~r 

die von der n3tioJl~lso'l. i.alistischen Führung 

betriebene Justiz-Lenkung prim:;r normativ 

geprägr'. Die Prinzipien der sog. materiellcn 

Gereehligkeit harten d:l.S n.3lionalsozialisti­

sehe Rechtssyslem zu dem Zeitpunkt, in 

dem Fraenkel den .Doppdstaar. ~bf.aßte, be­

reits weithin uberwuchert. Daß Frlenkel den­

noch auf der form~lcn Rationalit~1 ~ls Prinzip 

des Normenst:\atcs insisticrt, findct uine Er­

kl~rung au!schließhch darin, daß er auf die 

Unterschiedlichkeit von willkürlichen Maß­

n~hmen einerseiL< und von Regelungen ande­

rersciu abstellt, denen im N5-Slaat Normali­

vitat zugesprochen wurde, ohne daß es - wie 

Fraenkel ~usdrückJich betont - eine rechts­

staatliche Normacivitiit (mit Einhalmng ent­

sprechender Fonnelemente) gewesen wäre 

(S. 12i)' Dies wi rd besonders deut! ich inden 

An~lyscn, die Fraenkel im Hinblick ~uf das 

ökonomische SYSlem des NS-Slaates VOr­

nimmt. 

Er hat te bereits (9 J 1 und '9 J 1 vermerkt, daß 

die Zeit des klassischen Konkurrenzkapicalis­

mus vorbei sei und dem Monopolkapiralis­

mus gewiChen sei! . Im »Doppdscaal o unter­

streicht er den monopolk~pita\istischen Cha­

rakter n.ationalsozialisli~cher Winschaft 

Kuion4.lillt. die jc:onsciu kdN (om\~('n Gu.aluien de.r Er­
Tt lcbung der jeweils "h op1im~! ejng~,"h ~tzc('n Zweckt, 
dient: 0 "0 K;rchh<imeT. Die Rc.huo'dnung d.s Nl tio­
n:ds07~i :tlls rous (PI\ . .:.). S. 1 }011 J I. 

6 Ernn Fracnkd. Die Kt·is~ del Rc:-chus'lln und die Ju,rl;( 
(19}1 ), in: d('r":( .• Redn und Po li tik in der \V~in'l-atC'r R"pu­
blik (Fn. I),S. Hj If. (Ho lf.). 

I VgJ. dl2:U InS('borg MOlUS. -Gesc-tzcsbindung. der Ju,tiz. 
und die' Sln,krur dn na{iona}.rolillistl~C'hen Rtchu-nor­
mC'n, in: R,·cln und JlU.;Z im .. Drju t:n Rei,h .. ~ hrsg:. von 
R, II Urci.r und WolIg:11lgSdJm, Fran~ju".", ).hi n 19S9, 
s.So rl. 

8 VgL Emu Fr.\cnkd. Die Klise des Re<:h :S; (Uts und die 
Just i~ (1 931). S . .. p : der:.; .• Die SI.u.ts krilc und der K:u"ilp{ 
umd('n Sua l. Kursusdi-spo itioo (I9}l.), S. S loH.; beidtli in: 
den .• Recht UJHJ Pol ilik in der \~eima r~r Rtrubl jk {fn . r). 
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1J4 (S. H4 H.), weist aber die Ansicht zurück, -der 

Nationalsozialismus erschöpfe sich darin, so­
zuslgen der Hausknecht des deueschen M.o­

nopolkapicalismus zu sein« (S.134hjj). Al­
lerdings ver(ritt er die AuHassung, das nacio­

nalsozialistische Regime messe - sozus:\gen 
aus Grunden der Systemerhahung - im Ge­
samtbereich seiner Zielsetzungen der Wah­

rung kapilaliseisehcr Interessen eine erhebli­
che Bedeurung bei (S. 2}6). Normenstaac und 
MaUnahmesult dienen als .. konkurrierende 

Herrschaitssystcme« (S. lOt) diesen Interes­
sen g!eichennaßen; beide s(('Uen ein .incerde­
pendemes Ganzes- dar (S. c 24). Der N ormen­
Stale funkllonien fiJT ihn "oUenkundig als das 

rechtliche Rahmenwerk für das Privaceigen­

tum: für die sachenrechrlichen und schuld­
rechtlichen Beziehungen zwischen Sraat und 

Wirnchaft . (S. 237); er soll -ein Minimum an 

Voraussehb.ukcit. gewihren. "'um die ver­
mutlichen Folgen von Enrschcidungen auf 
",irtschahlichem Gebiet 2bsch~l2.<'n zu kan­

nen .. (S. ~ p). Diese Aussagen bedeuten aller­

dings im Gesamtkontexl des ~Doppelsta:le« 

nur, daß e-s fur Fraenkel im Belieben der 

Machehaber des NS-5ta:lles stand, auf der 
Einhaltung normativer Regelungen zu behar­

ren, soweit dies der Aufrechterhaltung des 
bürgerlichen Klassensu.atcs diente; sie bedeu­
ten nichl, daß es für ihn die [ntemion der 

nationalsozialiscischen F'ührungsditen hätte 
sein können, ökonomische Prozesse mit 
dem lnsrrumentarium formal-r1ljonaler Re­

gelungen sleuern zu wollen. Die normenSla:u­
lichen Regelungen slehen vielmehr ihrerseits 
unter dem Vorbehalldes Maßn~hmestaates als 

poli cischem Seklor, der auf die Ökonomie ein­

wirkl: -Durch drastische Drohungen und ge­
gClzlich nichl normiene Sanklionen vermag 

der Maßnahmescaal indirekt zum Erfolg der 
Winschahspolit jk der Regierung beizul ragen, 

die insoweic lerroristischen Chuakler besitzt. 
W~il diese Androhungen weder vorausgesagt 

noch einkalkuliert werden konnen, ist der 
M aßnahmes!a.~t sehr viel miichliger als der 

Normenstllt ... Auf diese An und Weise 
vermag der Maßnahmesta~e auch das Verhal­

len der Kapitalisten und Uncerneluner zu be­
einflussen, obwohl sie nominell vom Nor­

mensl~'t nicht nur kontrolliert, sondern 

auch geschützt werden" (S.1381239). Diese 
Variabilicät dcs Regclungsmodus im ökono­

mischen Sektor des nationalsozialistischen 
Systems (Anwendung norm:lliver Regelun­

gcn und iustitielle KOlltrolle einerseits, Er­

greifung von Ma.ßnahmen andererseits) be-

kriifcigt (ür Fraenkel die Einsicht. daß im Mo­
nopollupilalismus die "substantielle Ruiona­
lic~e4 einer .. subsuntiellen Trr;ttion:\lit;\l« ge­
wichen ist (S. l59) und bereils von daherstlal­
liehe Imcrventionen ein rypisches Instrumen­

cuium sind, um den Steuerungsbedürfnissen 

der \'(/jrtschaft zu entsprechen. Ein Nebenein­
ander von normltiven Regelungen und Ein­
zclmaßnahmen ist für ihn mithin dem Mono­
polk~pitalismus systcmimmancnl. Das 
-Evangelium der Effizienz" (S. Il4) beslimmt 
die Wahl des jeweiligen Regelungsmodus. 
-Die Rechtsordnung des Driteen Reiches­

weisl insofern "eine weiceslgehende funkeio­
n,le Rationalicät auf, um die Produktion und 

den Tausch nach kapitalistischer Methode zu 
regeln. (S. z67) und die Bedürfnisse der herr­

schenden KI~sse hinsichtlich ihrer ökonomi­

schen Existenz zu befriedigen (S. 206). Die 
" technisch-rnrionale Ordnung< des Norm~n­

St"H~ und die dikmorischen Maß'lahmen 
der polieischen Inseanzen zielen gleicherma­

ßen auf die Optimierung nationaler Win­

schafrskrafc ~b. Im Doppd~l:\al finden die 

Steuerungsbedürfnisse einer ßlonopolkapira· 
\iseischen Winschaft ihren instinlliondlen 
Ausdruck. Diese Ausführungen Fraenkels 
verdeutlichen, daß sich für ihn di~ .Aufrecht­
erhaltung der formalen Raliona\itae. im N Or­

menSlaae (S. 127) ausschließlich in dem rudi­

mentären BeseehelJbkiben normativer Rege­
JUIlgen und ihrer justitiellen Anwendung er-
5chöpfl, diese "ber ihrerseits durch die Exi­
Stenz des Maßnahmestlaces jeglicher Garaneie 
und d;!mit auch jeglicher Ralionalüär entbeh­

ren. Die Möglichkeit eines beliebigen Eins~t­

zes von Instrumenearien des Normenstaates 

oder des MaßnahmestJ~leS zur ökonomi­
schen Steuerung weist im Funkrionsmodus 

des Gesamtsyslems eine Willkür ~l1f, die 
sich dem Auribut eontr formalen R~lionalicae 

widenetzc. Otto K jrchhei mer hat dies' 94' in 

seinem Aufsatz -Die Rechtsordnung des Na­
tionalsozialismus« in Au.\einandersctlung 

mil FraenkeJs .Ooppclscaat« überaus klarun­
terstrichen 9• 

Jenseits der spezifischen Funklionen, d ie 
Fraenkcl dem .. Doppelse;!.ae " insbesondere 
~uf ökonomischem Gebiet zuschreibt, ist all­

gemein politisch von besondcrer Bedeulung, 
d...ß er als Chiffre für einen Ausnahmezustand 
fungiere. dessen Ursprunge Fraenkel hisco­
ri~ch vor ~lIem an der br2ndenburgisch-preu­
ßischen Verfassungsgeschichte nachzuweisen 

9 Ouo Ki",-hnc:i mer. Die RcC"huordnung Jc" N;\lion.1.!so:tiJo­
I"mus (Fn.l). S. 1>91. 
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versucht (S. 209 H.) und der für ihn in der 
Weimarer Republik "im Nebenein~nder von 
außerorden!!icher Präsidialgewalt aufgrund 
von Anikel 48 der Weimarer Reichsverfas­
sung einerseits und der Aufrechterhaltung 
eines bet rach!!ichen Teiles der rechtsst5\atli­
ehen Ordnung andererseits" in seiner duali­
stischen Struhur wiederum in Erscheinung 
Iriu (S. 1.11 L). Das nalionalsozialistische Re­
gi me ist insgesamt . im Belagerungszustand"; 
seine Verfa.<sung~urkundc ist die Notverord­
nung zum Schutz von Volk und Staat vom 
28. Pebruar (93), mit der dem politischen 
Sektor die absolute Präferenz zuerb.nm 

wurde (5. 15 H., 5. '49; vgL auch im gleichen 
Sinn: Auflösung und Verfall des Rechts im 
III.Rcich, t960, S 6(0). Der jederzeie mögli­
che Zugriff der die .das Politische« repräsen­
tierenden n~cionalsozialist;schen Instanzen 
auf die rudimentären Reste des N ormenstaal5 

beseätigt - wie Fraenkel anhand von F~llen JUS 
der Rechtsprechung nachweist - die Perma­
n~nz des .zivilen Ausnahmezustandes- so­
wohl auf materielIreehrlichem wie auf prozes­
sualem Gebiet (S. 1071.). Die Unverbruch­
lichkeit des Rechts ist beseitigt; die nicht ~po­
s;tiv aufbauenden Kräfte im Volk. werden 
hors de la loi gestellt (S. II SI! 19) und bewir­
ken durch ihre Ausgrenzung ei ne zusätzliche 
Integration der Volksgemeinschaft (5. ~43)' 

Fraenkels Sichl des nationalsozialistischen 
Staates als System eines permanenten zivilen 
Ausnahmezustandes erinnen in aller Schärfe 
daran, daß jede Ausdünnung redllSsrllllicher 
Garantien (auf nationaler, europäischer, inter­
nationaler Ebene) in die Richtung jenes Dop­
pelstaacs zu führen droht, dessen w illkürli­
ehen Ch~ra kter F raen kel beschreibr. 

JlJC 514/ 

Wd/i4m E. 5cheuum4n, earl 5chmitt. Thc 
End of Law, Lanham, Mary/ilnd er 11/. (Row­

nll1ll & Little/ield Pub/ühers, Ine.) 1999, 34f 
5.,)' 70. 

Nach dem großen Erfolg seines ersten um­
fangreicheren Werkes, das die Verbindungen 
zwischen Carl Schmin und dem .politologi­
schen Flügel- der Frankfuner Schule (Franz 
L. Neumann, Ono Kirchhe,mer) zum Thema 
hat', legt Scheucrman eine weitere Monogra-

• Wlll i" m E, Sd )(:ucrml1.)1, B('lw('C'n ,he N orm ,u'ld thC' Ex,t'p~ 

uon. Tb< Frankfurt Schooll!ld Ih< Rul. cf L,\\', MIT p"" 
C,mbrid~c, M=. '99.'· 

phie über 5chmilt vor, die versucht, den meist 
nicht offen zutage liegenden EinOuß 5chmills 
auf wichtige Sozialwisscnschafrler nachzu­
weisen. Eine wesentliche Absicht Scheuer­
mans ist es dabei auch, der in der US-ameri­
kanischen Rezeption weit verbreitete apolo­
getischen und/oder schliclu oberflachlichen 
Lesart Schmit es in aller Deutlichkei t entge­
genzutreten, die in den letzeen Jahren die 
Oberhand gewonnen haI. Dort wird immer 
wieder dH~uf hingewiesen, Schmill habe zur 
NS-Ideologie nur »Lippenbekenntnisse" ab­
gegeben, sei selber Ve·dolgter gewesen. Nie­
mals h~be esvorder ~Machtergreifung« durch 
die Nationalsozialiseen auch nur othe slighlest 
anti-5~milic nNe in lny of Schmiu's ",ritings 
or personal ~lld professional relations"' gege­
ben. Selbst wenn diese Aus~age zUlreffen 
sollte, geben doch die Veröffendichungen 
Schmitts vor allem während derdreißiger Jah­
re, aber auch sei ne Tagebuchaufzeichnungen 
nach Ende (!) des Zweitcn Weltkriegsl bered­
(es Zeugnis von seinen antisemitischen Ein­

stellungen. Selbst wenn Schmill vor '933 kein 
Antisemit war, ab 1931 war U es ganz be­
stimme, und er blieb es. 
Zu diesem Problem kann Scheuerman eine 
interessante Perspektive hinzufügen, indem 
er in dem ersren Kapitel seines ,Buches .The 
Crisis of Legal Jndeeerminacy« einen großen 

,Bogen zwischen dem Carl Schmi n: des Jahres 

19' ~ und dem des Jahres '933 schlägt (17 bzw. 
115). In seiner Untt'{suchung .Gesetz und 
Urteil., war Schmiu von der Frage "Wann 
ist eine nehlerliche Entscheidung richtig?~ 
~usgegangen und war nach einer ~usfiihrl;­
chen Diskussion des Pos(ub.ls der Rechrsbe­
srimmthcit und einH Auseinandersetzung mit 
der damals modischen Freirechtsbewegung 
zU folgender Anrwort gelange: -Eine richter­
liche Emschcidung ist heute dann richtig, 
wenn an7,unchmen ist, daß ein anderer Rich­
ter ebenso entschieden hä\(e. 'Ein anderer 
Richter< bedeutet hier den empirischen Typus 
des modernen Richters.«< Da also durch das 
Geselz selbst Rechcsbestimmtheit und damit 

1 Ein dt'Lldjch~ Bl:'lsopid iilr d[{",'lc Tcndc.llz i ~r C'l"·~ Jo~~eph 
w. ncndcrsky, C-~rl S<:hmiu ,H Nur(omhcrg. In: TtlOi 71 

(Summ" 19SI), S. 9 1-"9, hi,·, S.9 1· Bcndorsky ii l:x:,· 
ni mmt völl ib' 5chmius ul1cimidnigt SdMICi-[H(h~nmng~ 

wie si r sid\ NW;t ir\ \:t"in('Jl Vt"rbö rcn durch Roben 
M_ W, KcmpnC'T uigtc. dc-IeJl M:ilS('hr:ifrm :mf de-fl gen:l.l1n ­
l(on AuhlU. iolgC'n, Vg1. luch ,fit' MonogrAphie- desselhe n 
Au!ors-,' Cu·! Schm itt: j '[1('orist f.ür tbe Reich, Pnnaw n 

'98) . 
} C u'l SdJmiu, Glossarium. Aurzeic.nmJr'l!;.cn der J i"lh(C 

J9 .. rr-19PI hr:sg, \0', Ebf'"rh lrd \(, Medern. BC'JILn '99J 

.. ~ C H ] Schmirr. Gt'S("lZ und "Urtc:il. E:i nt UntcrStichun& :l\Jfn 
Probl em der R{·duspfW. DC't'"Ii" n '9t1, S 7' 
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ErwHrungssicherheit nicht l.U erreichen sei, 
könne diese nur durch die- empirische Be­
schaffenheir der Richterschaft sichergesteUt 
werden. Die erforderliche oHomogeniüt il 

(ein in der Theorie Schmitls immer wieder 
aufrauchender Begriff) in der Richrerschah 

habe es, so Scheuerman, wenn überh~upt, 
höchstens in der Kaise17.eit gegeben (241- Sie 
wurde durch die stark eingeschränkee Zulas­

sung zum Jurasludium - Arbeiterkinder wur· 
den nu n einmal nicht Richter - und durch die 
Reglementierung des Studiums selbse er­
reicht. Die Frage. wie in der komplex.er wer­

denden Welt noch Rechtssicherhei, erh~lren 
werden könne, !fieb Schmitt wei terh in um. Es 
war klar, daß UnleT den vennderTtn Bedin­

gungen nach Einführung der Weimarer 

Reichsverfassung '919 Schmitts Anrworr 
von ! 91 Z, so ungenugend sie damals schon 

gewesen sei n mochte. keinesfalls mehr gelten 
konnre. Wenn durch die Reform der Gesetze 
nichts zu erreichen sei, l.umal nicht in dem 
von Schmill favorisienen autoritären Sinn, 

wenn Im Parlament sämtliche sozialen 

Schiche~n der Bevölkerung reJ>r:isentien: W:I­

ren., sah Schmiu ~inen möglichen Ausweg: 
»Legal reform requires a reform of legal deei­

Jion mttkerS.ft (17. I-Tervorhebung im Origi­
nal) . In diesem Sioot liefert~ der Nalionalso­
:zialismus genau das Puzzlelcil, das earl 

Schmiu noch fehlte : In ,·Stnt, Bewegung, 

Volk" (1933) legte er dar. wie ausJegungslähig 
und -bedürflig die Generalklauseln der mei­
sten Gesetze seien. und suchte die Losung des 
Problems aber nalurlieh nicht in einer Forde­
rung nach einer geoaueren te)(tlicheo Be­

slimmlheit der Normen. sondern in der Ho­
mogeniräl der Richm·~cha(l. die nUn aber 

niehl mehr sozial. sondern rassistisch begrün­
det wurde: -Es gibt hier nur einen Weg; der 
nationalsozialistische Slaat hat ihn mit großer 
Bcslimmlheit beschritten, und Staatssekretär 

Freisler hat ihm in der Forderung .Nicht Ju­

st;zrl'form, sondern Jurislenreforn" das klar­

sIe Kennwon gegeben. Wenn eine unabh~n­
gige Rechtspflege wei terhi n beSlehen soll und 
trotzdem eine mechanische und autom~eische 

Bi ndung des Richters an vorher bCSli mmte 
Normierungen nicht möglich iSl, so hängt 
eben alles von der Art und dem TypuJ unserer 
Richter und Beamten ~b. [ ... ) \'(!ir wissen 

nicht nur gefühlsmäßig, sondern auf Grund 
strengslerwissenschafdicher Einsiehe, daß al­

les Rechl das Recht eines bestimmten Volkes 
ist. Es ist eine erkennlnislheoreüsehe Wahr­

heil, daß nur derjenige imst:!nde ist. Talsachen 

rietuis :>CU sehen, Amsagen richtig zu hören, 

Worre richt ig zu verstehen und Eindrücke von 
Menschen und Dingen richtig zu bewerten, 
der in eineT sein!maßigen, anbeSlimmten 
Weise an der rechtschöpferischen Gemein­
schah teil hat und existenziell ihr zugehön. 

Bi$ in die riefstcn, unbewußecsleo Regungen 
d~s Gemütes, aber auch bis in die kleinsee 
Gehirnfaser hinein, steht der Mensch in der 
Wirklichkeit dieser Volks- und IVssenzuge­
hörigkeit. Objektiv iSI nicht jeder, der es sein 
mochte und der mit subjektiv gutem Gewis­
sen glaubt, er habe sich genug angestrengt. um 
objektiv zu sein. Ein Artfremder m.g sich 

noch so kritisch gebärden und noch so scharf­
sionig bemühen, mag Bücher lesen und Bü­
cher schreiben, er denkr und versteh, "nde,",. 
weil cr ,",nden gearlCt ist, und bleibt in jedem 

enrscheidenden Gedankeng.ng in den exi­

srenziellen Bedingungen seiner eigellcll Art. 
Das ist die objektive Wirklichkeit der ,Ob­

jektivität<.«' Man kann ergänzen. daß es von 
der intellektuellen Ausgrenzung der »lnders 
Ge.nctcn- bis zU ihrer physischen Vemich­
tung, die in Schmius ~ Begriff des Politischen. 

(t9>71t9P) ohnehin schon immer milge­
dacht wurde, nur nach ein kleiner Schrin 
war. Nachdem Ingeborg Maus bereits vor 

dreißig Jahren der Legende von einer ~Zäsur 

von '933" io der Theorie earl Schmi«(s in 
bezug auf deren soziale Fun klion entgegen­
getreten war!, ,SI es nun das Verdienst Scheu­

ermaru. aufgezeigt zu haben, daß Schmius 

Wendung zum Rassismus nichr nUr bloßer 
Opponunismus eines Gelrungsbedürfligen 
war, sondern d:tß der Anlisemilismus theo­

rieimman~fll einfach "plßte •. 
Die folgenden P.ssagen des ersten, größeren 
H,uplIeils von Scheucrmans Buch befassen 
sich mil der Theorie Schmins in seinen ein­

flußreich$len Jahren während der Weim.l.rer 
Republik und des Nationalsozialismus bis 

etwa 7;U ße&inn des Zweiten Weftkrieges, wo­
bei Scheuerm3n sich an der Schmillschen Kri­

tik der Schwächen der liberalen RechlSsel­
zU{lg und Rechtsanwendung orientien und 

diese den ROlen Faden <lamellr. Scheuerman 
gehl ausgesprochen sorgbltig und syslema­
!isch vor, indem er jewejl~ die 11,esen Schmi tts 

5 earl Sm","". Stw, Bc\V,guIll1.- Volk. D,e Dreiglieduu.og 
der pootit ilc.heo Einheit, H~mburb '.9H. 5· 4.(-.41. H c("\'or­

hebung im Ori~in.1. 
6 lngcbo f~ MilIH, Zur "Wor. "on (9)} in. der Theorie C~,I 

S,hmins (cnrm ... h 1.96,). in: di~s 'J Runtstht-oric und poli­
fischt ThC'Ori~ im I n tiu~rri t'b.p it~li~mUi: , Münthen '986, 
S.,}-f IO~ \,'gl. ;tHgC'h1(·in dies ..• ßÜr"ß"rltc:h.c· Re:ct-H51ht"Ortc 
und F3,.Khismlt·s, Zur .lOzialcn Funkllon und .. kwC'Hcn Wir­
klJng der Thcorit' Cul Schmi1 ts, MÜJ1.:h(·n2 )980. 
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vorstellt und dann in einem zweiten Sehr;!! 

versucht, ihre UnhaltbarkeIl aufzu7.eigen, 
wobei er flst immer <!rfolgreich is t. 

So zeigt Scheuerman etwa fü r die bebnoHe 
Krillk des WeimHer polilischen Systems in 

. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 
Parlamentarismus. (19l3116), daß Schmitt 
den Weimarer Reichstag mir einem MoJdl 

der parlamentarischen Deliberation "er­
gleicht. das niemals in der Geschichl~ so vor­

bildlich existiert hat [lJ ff.]. Dadurch :lb~r 
wird es einfacher für Schmill, die verhaßte 

pluralistische Demokratie der Weim-A'-er Re­

publik l:icherlieh zu machen. Eine ~lmlichc 
Argumentalionsstruktur sicht Schcuerrn:m 
in Schmitls Kritik des liber"len Konstitutio­
nalismus, wie sie sich elwa in der. Verfas­

sungslehre. (t928) finde!. Scheuerman zu­
folge findet sich der Relativismus, den Schmin 

bei seinem großen Gegenspieler Hans Kclsen 
pauschal und abziehbildhaft verdammt. nichr 
zuletzt bei ihm selbst wieder, naml ich in seiner 
B('wnung der Entscheidung um der Enlschei­

dung selbst willen, ob nun j 11. der Verf ~ssu ng, 

im Ges('(z oder im konkreten Einzelfa.1l [79J. 
Vor allem dürfe die Trennung 7-wischen Norm 
und Entscheidung, wie sie Schmitt in polemi­
scher Absiehl vornimmt, niehr so vCUb50JU­

lien werden (77]. Hier wie luch ~n ,·iden 

anderen Sle"en in der Schmillschen Theorie 
weis. Scheuerman klar ~uf, d~ß Sc.hmillS Star­
ken, die leilwcis(' auch heute noch ernst gc~ 

nommen werden mussen, auf dem Gebier der 
Dekonstruktion liegen. Dagegen ist das, was 

Schmiu positi\' zu bieten hat. :iußerst mager, 

in vielen F~llen politisch schlicht verheerend. 

Schrnitls autoritären Therapievorschlägen zu 
folgen heißI, ·aus Angst vor dem Tode Selbst­
mord zu bcgeh('n«7. 

In dem Kapirel ubcr den" Totalen Stall . :z:eigt 
S cheuerm~n auf, inwielernder Narionalsozia­

lismus theorieimmanenl für Schmill etwas zu 
biet('fl 1131fe: Nicht nur. daß er scheinbar di~ 

RecillSbe timmtheit sichern konnte; Schmiu 
hielt ihn nach der Machtergreifung auch fur in 
der Lage, eine Entscheidung zu tre{{en gegen 
den "quanrit:niv IOtalen Staat aus Schwäche •• 
der sich zwar in alle Sphären des gesellschaft­

lichen Lebens einmischt, aber dennoch keine 
effektive stHtliehe Planung in der w;1chsen­
deI) Komplcxil~t der ökol)omisch-techni­
schen Ära zustande bringt, und hir den »gua-

7 ViIlO,; O HO$!(", C.ul S,hmins. KOl ik 1.0 d~f Sdbst.aufl\t, 
bung r incr wcnn(outr,, (c[\ Vcrlas~un& in )Ltjp litit und L.c­
girimität., in: D~uflch( Y;('f1tlj"hrHdmfr fiir LjuTJ1~u,.tt}is­
StI1S(b~/f lind G{'rpCJgllrbid,lr' 61 (1 987). S,I-H. hier 
S. 'I. 

litativ totalen Staat aus St:irke~, der dieses 

schafft [102 ((.]. Vor diesem H imergrulld er­

scheint dann Schmim Option für die Beibc­
halrung eines revidierten Grundrechtsteil s 
und für die Abschaffung d('s organisatori­
schen Haupuei ls der Weimarer Reichsverfas­

sung konseguen!.8 Oie für viele übcrrl­

schende .Wende- Schmitts gegen den Dezi­
sionismus in .Über die drei Arten rechrswis­

sensehaftlichen Denkens. ('934) kann Scheu­
erman ebenblls sehr nachvollziehbar erklä­
ren . Schmill siehl in dieser Schrift drei grund­

särzlieh ullIerschiedliche Anen der 

juristischen Vorgehenswc' ise. nämlich zu­
nächst die posilivistisch-normalivistische. 
die für Schmilt n~TÜrlich von vornherein aus­
scheide!. Oie zweit<" wire die dezisionislische, 

die Schmiu ebenfalls Jblchnl, nachdem bis 
dahin die riehlerliche Entscheidung, die nicht 

näher begri.indbar WH, (ur ihn zentral gewe­
scn war. Scheuerman interpretiert diese Wen­
dung vor dem Hintergrund der notwendigen 

Einbindungder beamleren Richler in das NS­
Syslem: Reiner Dezisionismus h~lIc eventuell 

von un~bh~ngjgen Richtern auch gegen den 
N~tion~lso2dismus ~u sgdegt werden kon­
nen [1191. Mit dem .Denkcn in konkreten 
Ordnungen.< dagegen schaffte Schmit! zwei­

erlei: Er ging n~mlich einerseirs von der ein~ 

deutigen Bindung an die Gesetze ab, die ja fast 

aussch.ließlich noch aus der Weimarer Repu­

blik stammten. verpflichtete aber die jurisri­
sehen Praktiker im ~weiten Schritt sogleich 
auf die konkreten. narionalsozialiSlJSch 
durchdrungenen Inslitutionen, also die . kon­

krelen Ordnungen •. Auf diese Weise konnte 

die gesamte Weimarer Rechtsordnung auf den 
Kopf gestell I werden, ohne daß damit auf­
wendige Gesetze!reformen norwendig gewe­

~en wilren - es fand einfach eine umbssende 
Uminterprcwion SI3l!. Außerdem bleiben 

die Spielriiume im nationalsoziali~tischen 

Sinn dadurch sehr groß. Man hätte narudich 
die Gesetze auch im Wortlaut ändern können. 
aber damit w~rc bleichzeitigdie »Gef:\hr 4 ver­
bunden gewesen, daß die neuen Buchstaben 
des Gesetz,cs auf die Exekulive hemmend ge­

wirkt hällen, woran die Machthaber selbst­
versr~ndlich nicht interessierr wucn r t 3l}. Es 

gelang so auch ein relativ "sanfter. Übergang 
in eine nationalsozialistische • Rechr_<nrt-!­
nung-, der verhil)dertt", daß eine größere An­
zahl Richter den Dienst quittiene. 

8 Ca.rl Schmiu. Lc-g.llir.it und Lc.:g.l!imi lil (19P). ,n: ders ,. 
VerfJ.l.$ungut'C"htlichc A\Jls:\ rzc lUS den J'1hren 1914-1 ,,~ , 

M .. te~i l l itrt zU trntr Vcrhssungslthrc. ße rl in J9' 8. S. !6}­
HI/IO, hier S. )44-341 . 

IJ7 
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1)8 Der lerzte Abschnin des eTSlcn Ha.upneils 
steIlI ~us(uhrlich die volkerrechdichen Arbei­
ten Schmius aus den spaten dreißiger J :\hreo 
vor. Scheuerman macht darin unmißverständ ­
lich klar, d~ß zu dieser Zeit beIm besten Willen 
nicht von einer Distan7.ierung Schmim vom 

Nationalsozialismus die Rede sein bnn, sön­
dem daß dicser durch die Veröffentlichung 
der "VolkeTrechdichen GroßrJumördnung 
mil Inlerventionsverbot für raumfremde 
Machte. im April J 9 39 erneut ins Rampen­
licht zuriickkehrte [tOI]. Schmitls eigenes Be­
harren darauf, daß es sich d~bei bloß um eine 

"SI reng wissenschaftliche" völkerrechtlic he 

Abhandlung geh~ndelr habe und daß diese 
mit dem Kriegsbeginn nur rein zufallig koin-

7.idiene, weist Scheuerman konsequenter­
weise klar zuriick. Ein hochinceress~ntes G e­
d~llkenexperimrnt vnstl,'ckt Scheuerman im 

Zusammenhang mit Schmills "Großraum­

denken- leider nur in den Fußnoten bll-
3 H, Anrn. 88 und 89]. Er stellt niimlich die 
prövozierende Frage, inwiefern be~agte 

" Größräume« nichl wieder in Teilen der Dis­
!,ussion der Internationalen Bl'ziehungen ~k­

Nell sind und verweist auf die sicben Welt­
kulturen, die S;\muel Huntington in seinem 

kontrovers diskutienen Werk als Traget der 

wkünltigell Entwicklungen ~us{;emacht haI.' 
Auch die sogenannte Globalisierung, die 

meist eher eine Regionalisierung ist, spielt 
hier ei ne Rölle. N~[ürlich ist eine sölche Par­

a!lel is ierung von b schis tischen Rechtferti­

gungsideologien und der aktuellen Diskus­
sion problemarisch, aber .ngesichts der t~t­
sachlich her~chenden Machrverhältnisse in 

den sich neu herausbildenden Weltregiönen, 

die kaum als egalitär oder demokralisch be­
zcichnet werdl'n konnen, rut sich hier eine 

spannende Fragestellung auf, die zu veniefen 
lohnend ware. 

Den zwcilen, kurzeren Hauplteil von Scheu­

ermans Werk macht der Versuch aus, Schmi tts 

uncergriindigen Einfluß auf einige bedeu­
tende lntellektuelle in den USA n3.ch~uwei­

sen . Scheuerman wahlc dafür Joseph Alois 

Schumpeter, Friedrich August Hayek und 
HansJo;l.chim Morgenthau ~us, allesamt Emi­
granten aus dem deutschsprachigen Raum, 

wobei allerdings nichrganz klar wird, Warum 

gerade diese drei und nicht etwa andere . Bei 
der Diskussion Schumpeters kommr hinzu, 

daß es woh.1 eher ein beiderseitiges Geben 

9 S~mud /'fun/iug /on, KJmpf du Kultu ren. Dir Nc-UgCSlal­
lun~ dcr Wch polilik im ! 1. J.hrhur.dcrt (fh,' Cl..,h of 
CIVlkul ioIlS'.lUS dem Amcfib .nische:l \Ion I-Iol gc:r Flitu ­
b"h). Wien 1~,6. 

und Nehmen der beiden Wis,ensehaftler 

war, die in den zwanziger JJhren gleichzeitig 
.n der Bonner Universit3t leimen, Es mag ja 

stimmen, daß Schumpcters Hauptwerk - Ka­
pitalismus, Sozialismus, Demokratie~ (r94z) 
stellenweise, erwa in der Parlamentarismus­

kritik, eine Antwort ~uf gemeinsame Bonner 
Debuten War [18 J]. U mg~kehn halle aber 
~uch Schmitt von (ruhen Aufsatzen Schum­
pelers ~IWas geiern I (198]. Insofern erscheine 
Scheu~rmans These, daß der Schmiusche Ein­
fluß au( die US-am~rikanischc Diskussion 

sich via Schumpertr vollzog [207 u. ~.J, elWas 

wackelig. Ähnliches läßt sich auch für Scheu­

erm~ns Erörterung der Beziehung zwischen 
Schmill und Morgenthau s~gen . Hier er­

scheint es selbst r"lCh Scheuermans eigener 
D~rstcllung so, als hätten beide voneinander 

gelernt (nlmlich in der Bestimmung d<' s Be­
griffs des Politischen, Hj H.], und nicht etwa 

nur der Jüngere (Morgenchau) vom Älteren 
(Schmill). 
Plausibler nscheint mir der behauptele Ein­
flußSchmius auf Friedrich A. Hayek, die eine 

.unheilige Allian~ " , so eine Kapileliiber­

schrift, verbinde. T~tsächlich lassen sich bei 
Schmil! Belege hnden, die einen 111 iss n-fa ire­
Liberal ismus stutzen, etw~ bei Schmins Dis­

kussion der Allgemeinheit des Gesetzes und 
seiner fein s311berlichen Trennung zwischen 

dem Eingriff in das Eigcntumsrecht "auf 
Grund ~ines Ge~etzes., welcher erlaubt 
wäre, und . durch Geserz«, welcher dem 

rechtssla3t1ich~n Gesetzesbegriff widerspre­

che, weil hiermit die rechtsstaadiche Tren­
nung zwischen LegislJtive und Exekutive ver­
wischt werde.lo Scheuenn~n demonstriert, 

beispielsweise 3.nh~nd von Hayeks Vorschlä­

gen zu massiven Eingriffen in das allgemeine 
Wahlrecht [120/11t), wie nahe beieinander 

der ~Erzliber~le" Hayek und der .Erz.;\mi­
liberale-" Schmill plötzlich liegen, wenn 

man die 3.ulDritären Konsequenzen eines "in­
seitigen Winschaftsliberalisnlus durchdenkt . 

An Schmift und Hayek bnn man hervorra­
gend lernen, wir der 3uf scinen wirtsc.haftli­

chen Aspekt vereinseitigre Liberalismus mit 

~chöner Gesctzmlßigkeit dnu tendien, in 
sein Gegenteil umzuschlagen und pölitisch 
auwr;täre Züge zu enrwickeln. 

I~ url Srhmill f Die Unlb~lngigk(il du RichlUJ Gl('id,h("il 
vor dem G CSC1 .... Und Gew,ähr]cistur'lg des Pri ... .ucig:C'nrumJ 
ß..l ch der W"imlrer Verfas,nlng (GuuChltn }I,ur FÜrllt:n~ 

"r1!Clgnunb)' IkrJin und Leipzig l?l6, S, 10 Uf'Id p.usLm~ 
drrs., Vcr(J,l$ungslc-hrf", Bc,ll", 1915, ~ I) DeI" uchlsS\:l,u­
li , he Go;cly.c,begri rl. $. I)S 11. u. v. , . m. 

11 Dir-'se AutdrCI, ke verwendete Sc-hcuem'r.U\ .au( einer' T.\.­
sungin Fr;a,n k!un am Main:lm lJ. . Oktobu 1997-
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Es gelingt Scheuerman,die ungebrochene Ak­

tualität SchmillS darzustellen, die sich sowohl 
darin äußert, daß einz.e1ne Krilikpunktc 

Schmim zunächst in Ihrer Diagnose nicht 
völlig von der HJnd zu weisen sind, ~Is 

auch d,,; n, daß neuere Theoretiker ih n apolo­

getisch lesen und ganze Teile seiner Theorie 
kritiklos übernehmen. Man wird Scheuerman 
zustimmen können, wenn er in der Schlußbe­

mnkung seines -übrigens in einem erfreulich 

lesbaren 5ril verbßten - Buches schreibt: .. In 
rhe fiml ~nalysis, rhe example of Carl Schmitt 
should le,ve us wirh ~ sense of the ind ispen­

s~ble virrues 01 the rule of law, as "'cll aS 

legjtim~te une~se aboul irs stalUs and empiri­

cal prospects tod.y. Sehmill 'S an"k on libe­
r-ali sm cries ou I f or a defense of I he rule of bw 

dut takes his (occasionally) provocJr ive em­
pirie.1 obsuvations seriously, while diitln­

cing itsd{ from his own unjusrified assault 
on liberal ism's unfinished struggle against po­

liticaJ insecurity and arbitrariness . Such a de­
vclopment requires nOI only acknowledging 
the normative b~nkruptcy of Schmitt's ide3s, 

but .Ilso demonsrrari ng lhal Ihe ru le of l'lw can 
oper~te effect ively in a poliric,,1 and social 

environment th~t poses myriad challenges tO 

il." {lj 5J 
Mttllbial Scof/regen 

Ha,ms Ptlll/~ Mjtb~lIimmung in Arbeitsforde­
yunglgesel/Jchdjren - Ein Beilrng zur Jmple­
lnen7.4rion des Betriebw t:TjllJSl/ngsgeserzel m 
OHdeutsd,&nd, Berlin (BeY/in Verlag) 1999, 
laD s., DM 26,80 

I n seiner '998 von der Martin-luther-U n;ver­
,it'it in H .. lle angenommenen Dissenation 

'> Mitbestimmuog in Arbeirsförderungsgesell­
schaften" unternimmt der Hamburger H~nns 
Pauli den Versuch, die »Implcmemation des 

Betriebsverfassungsgesetzes in Ondeutsch­
land . zu unlersuchen. Kompliziert wird 
sein Vorhaben dadurch, daß Pauli nicht etw, 
-gewesene·, mit .neuen. Strukturen ver­
gleichr, sondern - neue « mit -neu entstande­
nen«, eben mit den spezifischen Strukruren 
ostdeutscher A rbeitsförderungsgesellschaf­

ten. 
Pauli beruft sich auf Ernst E. Hirsch, der die 

Verdrängung islamischen Rechts durch west­
europiiische Kodifikationen im Handelsrecht 
untersuchte und <:u dem Ergebnis kam, daß 
das bestgcme.inte Gesetz. toter l3uchsrabc 

bleibe. wenn das . importierte rechtliche Ge­

dankengut« nicht ins Bewußtsein der Norm­

adress.llen gehoben werde. 
Doch die mangelnde Kompatibililat, die Paul, 
dann untersucht, ist der !unkt;onlllr Disutll 
zwischen der Realität von Arbeitsförderungs­
gesellschaften und der Struktur des Betriebs­

verfassungsgcsclzcs. Es in also gewisserma­
ßen der schon im .importierten Rl'Cht" ~nt­

h~ltene Gegensalz zwischen zwei unrer­

schiedlichen Strukrurcn. 
Präz.ise und mit größter Dctallgenauigkeit ar­

beiut Pauli heraus, d~ß d~s Betriebsvcrfas­
sungsgeselz selbstversrändlich auch {ur 

AfG-Gesellsch~ften gilt und don wirksam 
werden kann . A ndererseit~ laufen die von 

Vorl'iufigkeit, Befristung und mangelndem 
Gewinnstreben g~kenn?eichneren Strukturen 
der AfG-Geselischaflen den Grundstrukn.­

ren des BClriebsverf~ssungsgeselzes zuwider. 
Vor allem der Betriebsrat selbst setzt den Be­

sund von normalen Arbeit5verhähniss~n vor­
aus . Ein 'Betriebsrat, der aus Mitgliedern be­

steht , die .\lIesamt nur kUr7.zeitig befristete 
Arbei r$verhältnisse haben, ist ständig von 
Auflösung bedroht und nicht arbeitsiähig 
(wenn er dann ubcrhaupt zusrande kommt I). 

Enrsprechendes gilt auch fur zahlreiche Mir­

besrimmungsreehle, die bei befristeten Ar­

beitsverhältnissen leerbufen, so daß die in 

Westdeutsch land als Ausnahmeerscheinung, 
in Osrdeutschland aber als bedeUtender Wirt­
schaftsfaklor existierenden AFG-Gesell­

schaflcn -am Betriebsverfassungsgcserz vor­
bei ,. arbeiten. 

Zu Recht stellt Pauli (est, daH eine Entwick­

lung, die zu einer ganzen Branche betriebs­
r~tsloscr Großbetriebe füh." ~Js grundrechts­
feindlich eingcsruft werden muß. Damir wür­

deo ~u f Dauer Grundreehre geLihrdel. 

In der Tal halte Däubler in seiner Arbeil 
-Grundrecht auf Mitbestimmung« ja den 

letztlich in Art. I GG wurzelnden Gehalt 
der Mitbestimmung herausgearbeitet. Leider 
fehlt insoweir ein Hinweis auf Diiubler. rauli 
entwickelt eine Vielz~hl von prahisehen Vor-

5chlägen zur Überwindung d er mangelhaften 
[mplemenw ion des Betriebsverfassungsge­
setzes. Dabei stehr vor allem die von ihm her­

ausge~rbeitete Moglichkeit einer tarifvertrag­
I ichen Erweirern ng und A bsicherung von Bc­
triebsratsrcchren im Vordergrund. 
Rechtspolitisch kan n diesen Vorschl~gen :allch 

nicht mit dem Hinweis begegnet werden, daß 
solche Regelungen bei einer fehlenden Gesel­
zes:inderung lückenhaft bleiben und nicht alle 

IJ9 
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Branchen abdecken würden. Historisch gese­
hen w~ren (und sind) T~ri{verträge (und niehe 
lcgisl~!jve VOrslÖß .. ) der Motoy d~r arbeits­

rechtlichen Entwicklung. Alladings setzen 

diese aktive und im Bewußtsein der Mitglie­
der präsente Gc\verksch~ften voraus. Ob dies 

im gegenw:inigen Ostdeutschhnd zutriff!, 
mlg bezweifele waden. 

An einer ganz unerwarteten SteHe stößt P~uli 
auch ZUr Abweichung westdeutscher Norm­
strukturen gegcntiber anders geaneten kultu­

rellen Strukruren vor: Er st('nl fest. daß die in 
Westdeulschland lange vorherrschende -alt­
modische« Führung.sslruluur in der plmwin­

schafelichen Ordnung der DDR keinen [>I"tz 
gehabt und auch dan.eh noch keine Wieder­

geburt in Osed~utschland erfahren habe. 
Dies nun eröffnet eine interessante Perspek­

live: Das Betriebsverfassungsgeselz steht ja 
keineswegs im Widerspruch zu patriarch~li­

sehtn Führungsstrukruren. I,n Gegentcil: Es 
entspricht ihm schon vom Ansal~ her (Be­
triebsrat kontra Unlernehmensleirung oder 

Betriebsleirung)_ Allerdings kompensiert es 
deren Au~irkungen. And"rs die neuen Kon­

zepte eines »Manag .. ment by Objeclives<, die 
bekanntlich am Arbeihplall anselzen und die 
beeriebsverfassungsrechrlichen Strukturen 

~benfalls außen vor lassen. Hier wäre Interes­
Slnr. rnWlewelt vorhandene kollegialere 

Strukturen in den Köpfen wm Aosaezpunkt 
einer rascheren 1l1lplemenl~tion moderner 

Führungssrrukrurcn führen konnten. Auf 
diese Weise konnte der durch mangel nde 

Kompallbiliüt mit formalen Strukturen cnt­

st~ndene Raum und der Rückgriff auf noch 
vorhandene Bewußtseinsstrukturen zur 
Chance für ein zllkunftsweisendes Personal­

management werden. rauli greile diesen Ge­
danken nicht auf. Sein Verdienst ist es aber. 

diese und ähnliche FragesIellungen durch 

seine wegwei.~ende Arbeit provoziert und 
auch damit einen hervorragenden Beieug 

zur Entwicklung einer ges1mldculSchen Ar­
beilsrechtswissenschaft gele,stet zu htlben. 

Roll Geffken 

51~f"'l K"d,·/bdCh, Allgemeines Verwall1l!1g>­
y/;'Cbl um.er euyoptJ.lSchem Einfluß. TI/bingen 
(Mohr Siebeck) 1999. Xv, 160 S .• DM 128,-

Die Uberfonnung des lutionalen Reches 
durch dlS Recht der Europäischen Gemein­
schaft erlaßt miulerweile alle Bereiche. In den 

90er Jahren ist diese Entwicklung auch im 
Verwalrungsrecht zur Kenntnis genommen 
und breit diskutiert worden. Als eine Art Re­
sümee bnn die H~hilimionsschrift Kadel­

bachs verstanden werden . /m GegensatT zur 

thematisch ähnlich gelagerten Schrift, die 
v.Danwitz drei Jahre (rüher veröffentlicht 
haI, I nimmt sie jedoch keinen grun<IS;it~lich 
kritischen Slandpunkt zur Einwirkung des 

Gemcinsch>\ftsrechls Auf das deulsch~ Ver­
waltungsrecht ein, sondern bemuhl s,eh um 

eiM pragmatische Sichtweise, die den Vor­
gang vor allem beschreibt und erkl:in. Die 

zentrale These, die bereits in der Einleitung 
vorgestellt wird. butel, daß es unter dem eu­
roparechtlichen Einfluß zu einer Sp~hung des 

deutschen Ve~al ru ngsrechlS in einen euro­

päisierren und ernen einflußfreien Teil 

komme. 
Die. Funktionsverdoppelung. der n~tlOl\alen 

Seaat~organe im R.,hmen des Vollzugs des Ge­

meinschaftsrechts füh" zu Normenkollisio­
nen_ In plausibler Weise wi rd zwi~chen direk­

ten Kollisionen, bei denen das Gemein­

schafIsrecht das nationale Recht verdrängt, 
und indirekten Kollisionen, bei denen das na­

tionale Recht lediglich modifiziert wird. un­
terschieden. 1m zweilen Bereich wird von 

einer stillschweigenden Vermutung zugun­
sten mitgliedst~atlicher Rcchtsctzungstluto­

nom ie ausgegangen. jedoch ohne n~here Bc­
gri.rndung. Konfliktfelder werden insbeson­

dere im Bereich des Reclllsschurezs ausge­

macht. In einer gewissen Spannung zur ge­
nannten Vermutung slehl die An~rkennung 

einer Befugnis zur Rechlsfonbildung des 

EuCH als Annel<kompetenz. Angesichts du 
<unehmenden Kritik in der Lieeratur an seiner 

Rechtsprechung hät tC man sich hier ci ne sorg­
Ehigere Argumentation gewunscht. Der 
Hinweis juf die Vorlagepflicht nationaler Ge­
richte löst das KompetCllzproblcm nicht. 
Die Geltungsansprüche des Gemeinscbft~­
rechls werden beschrieben mit Blick auf die 

methodische Unlersch .. idung zwischen Rc­

geln u nd Pri nzipien. Dar.luf aufbauend werden 
vier Meebnisnlen der Konrliktbewälligung 

vorgestellt. die unmillclbare Anwendbarkeit, 

die gemeinsch.dtsrechtskonforme Auslegung. 
die Bindung all vollzugssteuemde Gemcin­
sch~ftsrechlsprinzipien und die Slaatshaftung 
alsS3nktionsmechanismus. Hif'rbei handelt es 
sich um lehrbuchahn1iche Au,führungen, die 

im wescntlichen bekannte Probleme bchln-

I TIJom,tl ~, Dlfl1win. v('t'\v.lt\Uns..m::chtlrch~s SYH("m und 
Europli5c~t' Int egration.. 1996. 
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dein. Die VoJlzug~autonomie der Mitglied­

sta.llen wird hier nun im Subsidiariütsprinzip 
verankert. wöbei "Hudings unberücksichtigt 
bleibt. d~ß der EuGH $(·Ibst die Autonomic 

nie als normativ gesichertes Prinzip anerkannt 
hat. Die Unsicherheiten, die bei der Einwir­
kung von Rechtsprinzipien wie dem Gebö( 

cUcktivcn Vollzugs enlsreh~n, werden zwar 

konstatiert. In diesem fall soll aber auch die 
[xe!<utive ein Recht zur Nichunwcndung 
entgegenstehenden Mriona Icn Rechts haben, 
während die Pflicht der Exekutive, es bei Ver­
sroß gegen die Pl1icht )CUr Umsetwng einer 

Richtlinie zu verwerfen, emgegen der EuGH­
Rechtsprechung im Fall COSt~nzo abgelehnt 
wird. Hier besteht offensichtlich ein Wer­
!Ungsw id~rspruch. 

D~s dn/.lt" KApitel widmet sich den verfas­

sungsreclulichen R~hnlenbedingunscn der 
gemeinschafL<reclulichen Einwirkungen. 

Elllspreehend der Grundlinie des gesamten 
Werkes plädiert der Autor auch bei dieser 

hochkontroversen Kernf r~ge der Europäisie­
rung eher für Offenheit und betont die An­

näherung dcr Gemeinschaft an ein föder~l(.'s 

Syslem mit einer grundsätzlichen Gleichord­
nung der Rechtsordnungen der Gerne; nschaft 

und der Mitgliedstaalcn. Nur eine äußcrSlc 

Grenze der Öffnung fur den Einfluß dcs Ge­
meinschafrsrechtes wird anerbnnt, wenn 

nämlich eine Abkehr von Verfassungsgrund­

satzen der M itgliedst~a\en vorliegen würde. 

Im übrigen müßten Kollisionen politisch, 
d. h. durch Rechtserzung gelöst werden. Im 
folgenden werden die vom Grundgesctz, ins­
besondere An . l) GG, gestellten Anforde­

rungen im Einzelnen geprüft. Dabei fällt 

auf, daß das Problem der demokratischen 
LegitimHion mit einem Hinweis auf die Zu­
stimmungsgeselze und die Rückbindung der 

Ratsmitglieder Lw lapidar abgehandelt wird , 
während der Schutz der kommunalen Selbsr­

verwaltung auf acht Seilen untersucht wird. 

Gerade weil das sehr schwierige Demokratie­
problcm' noch keineswegs gelost isr, verwun­
den diese Gewichtung. Üb~rzeugend ist, daß 
in der Inländerdiskriminierung kein Verstoß 
gegen den Gleichheitssatz gesehen wird, dasie 
auf eincr Syslcmkonkurrenz beruhe. 
Das Vlerle Kapitel befaßt sich mit der Bedeu­
rung der Rechrsdogm~tik für die Ver~rbeitung 
der Kollisionsprcbleme. Ihr wird eine unter­

geordnete Bedeutung eingeräumt. dadcm Gc­

setzgeber ein Vorr3ng vor der Syslembildung 

, VgL d.m auch TJ, ,,mMGr.fl. Du Kollogjalprinzip in der 
V~J"\,,~h un.g.$org;tni.!ianL:ln. J99" S' lH ({, 

zukomme und sie im ubrigcn durch ihre teleo­

logische Orientierung rezeptionsof(en sei. So 
wird zwar konstariert, daß es du,ch dir ge­

meinschaftsrechtlichen Einwirkungen zu Sy­
stembrüchen komme, döch sei dies die natür­
liche Folgc der Integration. Es spricht einiges 

für diesen Ansatz, die Aufladung der Sy­
stematik mit Wenungsgeslchrspunkren abzu­

lehnen, um den politischen Primat des G<.'"­

sctzgcbers zu respeklieren. Allerdings nimml 
ihr d>s auch eincn Tcil ihres Konfliktlösungs­

potenlials. 
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet das fünf tc 

Kapitel, das {!.ir drei Teilbereiche dcr verwal­

tungsrechtlichen Dogmatik, die Rechtsfor­
menlehr.:-, das subjektive öHendiche Recht 
und Bcurleilungsspielraum b:w. Ermcssen, 
den Einl1uß des Gemeinschafrsrechtes An­

hand konkreter Konstellarionen überpriih . 
Der <"(ste Teil beh~ndell die Rechtsquellen 

und die Handluog.'l{ormen, aber auch das Ver­

wa\rungspnvalrecht , obwohl cs sysrematisch 

keiner dies~r beiden Kategorien angehört. 
Bezüglich dcs GesNze~ wird kon~tatiert, 

daß es bei der Umsct7,ung von Richtlinien 

zU einer Voll.zugsmaßnahme degradiert 
werde und sich du Verordnung annaherc. 
Dies ersch<'io! liberzcichnet, da es auch bci 

der Rahmengeselzgebung nach An ' 75 GG 
zU strukturell vergleichbaren Situationen 

auf Landerebene kommt. Richtig wird dage­

gen im Rahmen der Untersuchung des Staats­
hafrungsrechtcs d~rauf hingewiesen, daß we­
gcn des Spielraumes bei der U murzung keine 

Normerbßklage rnogJich sei. Die Verwal­
rungsvorschrift wird nicht als Rechlsquelle, 

sondern als Handlungsform verstanden, de­
ren Einsatzbereich durch dIe bebnnte Reeill­

sprechung zu Grenzwenfestsetzungen ver­

ringert wird. Anschließend wcrden unter 
d<.'"r Rubrik des Verw:llruogsaktcs eher dispa­
rale Konstellationen europarechdicher Mo­

difikalionen behandelt. Problemlrächfige 
Fragen wie die Folgen der Mirwirkung der 
Kommission in Verwaltungsverfahren für die 
Fehlerlehre oder die Auswirkungen der 
UVP-Richrlinie ~uf gebundene Zulassungs­
entscheidungen werden lediglich angerissen . 
Zutreffend wird darauf hingewiesen, daß die 
ubliche Unterscheidung zwischen Verwal­
rungsprivatrccht und fiskalischem Handeln 
gemeinschaflsrechtlich nicht haltbar ist. Die 

Zuordnung des Verpberechts zum ö(felllli­
ehen Recht ist durch die nUr noch in ei ncr 
Fußnote b~rücloichtigte Aufnahme in das 
G\VB wohl bestätigr. Als Zwischcnergebnis 
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wird konstaticn. daß sich di~ Rechtsformen 
selbst ,ücht wesentlich ändern. 
Die Untersuchung des subjektiven Rechrs be­
gillOl mit einer Darstellung der deutschen 
Kontroverse um die SchUlJ:normlehre, zu 
der jedoch nicht Stdlung genommen wird. 

Anschließend wird idealtypisch das deutsche 
subjektiv-rechtliche System des Rechtsschut­

zes dem französischen objektiv-rechtlichen 
Verständnis gegenübergestellt. Das EG-Recht 
wird einer mitlleren Linie zugeordner, wobei 

allerdings die Auscin~nd~rsctzung mir der ab­
" .. eichenden Auffassung von Masingl in eine 
Fußnote verhanOl wird. Ohne jeden Beleg 

bleibt die überraschende Behauprung. die 
Durchs<!tzung des Gemcinsch~ftsrechts er­
mächtig .. ein Gericht auch, uber den Antrag 
des K tigers hinaus<:ugehen. Letztlich ergeben 

sich sowohl fur die Klagebdugnis wie (ür das 
Hallungsrccht nur ehcr geringfügige Abwc.i­

chungen von der bisherigen deutschen 

Rechtspr~xis. In der anschließenden Aufzäh­

lung gemeinschafrsrechrlich geschützrer 
Rechte fällt auf, daß hei den politischen Rech­

ten zwar das Kommunalwahlrecht, nicht ~ber 

das Wahlrecht wm Europaparlament nach 
An_ 8h Abs. 1 EGV erwähnt wird. Unzutref­

fend ist die Ablc.it'ung eines in Art. 4S Abs. I 
EGV verankerten Leistllngsrechtes ~us dem 

Ur\('il in der S~chc lawrie-Blum, dl Gcgcn­
st~nd nur der G leichbehandJungsJnspruch 

war. Nicht übeneugend ist es auch. den Um­
wcltinformationsanspruch auf Tr~ger offem­

lieher Gewalt auszudehnen, d3 die Präambel 
der Richtlinie mehrfach ausdrücklich die Bür­

ger envähnt. 
Systematisch besonders unbef(iedigend ist 

der drille Teil des Kapitels, der sich mit Beur­
rcilungsspielrautn und Ermessen befaßt. Ob­

wohl aufS. 45 J erkanm wird, daß diese Umer­
scheidung im Gemeinschafcsrechr. wie in den 
meisten Milglicdsu.ten der Union, nicht ge­
troffen ....,ird. wird von einem Bcuneilung,ss­

piclraum im Eigenvollzug gesprochen (S. 446, 

466). Richtig wird dann konsratlen. daß das 
Gcmeinsch.ftsrechr zwar im Einzdfall einen 

Beurteilungsspiel raum i Oll deutschen Recht 

ausschließen kann, das Instirut -als solches 
aher niehr tangiert. Ähnliches gilt fur das Er­
messen. Mcr1<würdigerweise wird dann hier 

) } O/M/:JItf M,riing, Di(' Mob it i s-i,run~ deI ßiir{;l.'r:.:: {u.r dil; 
Du rdl$(.·t1.Ung Jtl Rtdtl$. 1 '~7 ' 

die Sondcrproblematik der Aufhebung von 
Verwaltungsaklen behandelt, obwohl die Er­
messensausübung im Rahmen des § 48 Abs. t 

VwVIG nur einen untergeordneten Teilaspekt 
d~rs{elil. Dem Vert rauensschutz gegenüb~ r 

der Rücknahme von Beihilfebcschciden 
wird ein verbleibendes Anwendungsfeld bei 

leichter Fahrl:issigkcir des Antragstellers zu­
gebilligt, während kein Pbtz mehr lür ein 
Rucknahrneermes.sen gesehen wird. 
Als Faz it wird (e'lgestellt. dail es zu einer 
engen Ve.rflechrung von Gemtinschal rSTecht 
und deutschem Rechl gekommen sei, so daß 

nlan nicht mehr \'on zwei vollig gelrennten 

Bereichen sprechen könne. Vorsichtiger als;n 
der EinJeimng ist dic Aussage, daß dennoch 
»Anzeich~n für eine sich entwickelnde Zwei­

spurigkeit unubersehbu" seien. Eine sieben­
seilige Zusammenbssung ermögliche dem ei­

ligen Leser einen geraUt<'n Überblick tiber 

deo Argumelltationsgang. 
Die bereits in die Darstellung eingeflochtcnen 
Kritikpunkte können leider nicht nur ~Is mar­
gj nal~ Sch wachen der Arbeit angesehen wer­
den. Sie belegen v,~lmehr ein grundlegendes 

Problem des Zugriifs auf das Thema. Die die 
itußere Gliederung des fünfrcn Kapilels srruk­

turierenden dogm'lIschen K3regorien erwei­
sen sich nämlich letztlich .15 ungeeignet, um 

die Haupnhese zu belegen. Der Autor selbst 
gesteht in den Zwischenergebnissen ein, daß 

die gemcinschaftsrcchtlichen Einflusse in kei­

nem Fall zu Modifikationen von Systembau­

steincn führen, sondern lediglich ihren An­
wendungsbneich oder cinzelne Tarbcstands­
merkmale oder Rechtsfolgen ~ndcrn. Es han­
del! sich um inh~hlich~ Änderungen in ein­
zeln<'n TeilgebIeten des Verwahungsrcdus, 

die bestimmte überkommene Wel1ungen 

überformen, aber ohne Sysrcmbrüche inrc­
grien werden können. Insofern ist das Anlie­
gen ein"r Entdramatisierung der Europäisic­

rung im Verw~hungsreehr zwar bestatigt , eine 

Zweiteilung des Syslems jedoch kein~swegs 

belegt. Dadurch bC5chr:inkt sich der \VIer( der 
Arbeit auf die Zusammenstellung bekannrcr 

Problemstellungen, die kenntnisreich und mit 
ei ller erfreulich breieen E inbe7-iehung auslän­
d ischer Liler~nrr aufgearbeitet werden. 

Thonlas Groß 
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